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FSHG Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung  

Fw Feuerwehr  

FwA Feuerwehranhänger  

FwDV Feuerwehrdienstvorschrift  

Fz. Fahrzeug 

GefStoffV Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen  

ggf. gegebenenfalls  

GH Gerätehaus  

GIS Geographisches Informationssystem  

GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung  

GmbH und Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft  

GO Gemeindeordnung  

GSG Gefährliche Stoffe und Güter  

GUV Gesetzliche Unfallversicherung  

GV.NRW Gesetz- und Verordnungsblatt NRW  

GW Gerätewagen  

GW-A/S Gerätewagen -Atemschutz/Strahlenschutz  

GW-G Gerätewagen -Gefahrgut  

GW-L Gerätewagen -Logistik  

ha Hektar  

HLF Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug  

HuPF Herstellungs - und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschutzkleidung  

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjABahUKEwiw_bKjqdjGAhUjw3IKHcFMBeo&url=http%3A%2F%2Fwww.dguv.de%2F&ei=y8ujVfDrKaOGywPBmZXQDg&usg=AFQjCNG-4ARzUFmbKM66oJYEmA5ELsH2cw&bvm=bv.97653015,d.bGQ


ENTWURFSFASSUNG 1.0  15 

i.d.R. In der Regel 

IdF NRW Institut der Feuerwehr Nordrhein -Westfalen  

Ing. Ingenieur  

inkl.  Inklusive  

JF (JFW) Jugendfeuerwehr  

K Kreisstraße  

Kap.  Kapitel  

Kath. Katholisch  

KdoW Kommandowagen  

KFZ Kraftfahrzeug  

KIGA Kindergarten  

Kita Kindertagesstätte  

Kl. Klasse 

km Kilometer  

km2  Quadratkilometer  

L Landstraße  

l Liter  

LBauONRW Landesbauordnung Nordrhein -Westfalen  

LdF Leiter der Feuerwehr  

LE Löscheinheit  

LF Löschgruppenfahrzeug  

LKW Lastkraftwagen  

LVO FF Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr  

LZ Löschzug 

m Meter  

MANV Massenanfall von Verletzten  

mbH  mit beschränkter Haftung  

min  Minute  

MTF Mannschaftstransportfahrzeug  

NRW Nordrhein -Westfalen  

o.Ä. oder Ähnliches  

OFW Ortsfeuerwehr  

o.g. oben genannt  

o.V.i.A. Oder Vertreter im Amt  

P250 Pulverlöschanhänger  

PC Personal Computer  

PFPN Portable Firepump Normal Pressure  

PKW Personenkraftwagen  

psych. psychisch 

rd.  rund  

RDErl Runderlass  

RE Regional-Express 

RTB Rettungsboot  

RW Rüstwagen  

S Stadtschnellbahn  

S. Seite 

s.o. siehe oben  

SMS Short Message Service 

Sonst. Sonstige 

Std. Stunde  

SW Schlauchwagen  

TH Technische Hilfeleistung  

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe  

TS Tragkraftspritze  

u. und  

u. U. unter Umständen  

u.a. unter anderem  

usw. und so weiter  

UVV Unfallverhütungsvorschrift  

v. H. von Hundert  

vgl. vergleiche  

VLF Vorauslöschfahrzeug  

WC Water Closet  

WLF Wechselladerfahrzeug  
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WT Werktags (zwischen 06 und 18 Uhr)  

z.B. zum Beispiel  

z.T. zum Teil  

ZSKG Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes ɀ Zivil- und Katastrophenhilfegesetz  

zzgl. zuzüglich  

 

 



 

ENTWURFSFASSUNG 1.0  17 

1 Darstellung der Vorbereitung der Brand-

schutzbedarfsplanung  
Laut dem ɊGesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den KatastrophenschutzɈ (BHKG) 

sind im Bundesland Nordrhein -Westfalen die Städte und Gemeinden dazu verpflichtet, eine den 

örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Hierzu haben 

Städte und Gemeinden unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne und Pläne für 

den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre 

fortzuschreiben.  

Die Stadt Bornheim  kommt mit dem vorliegenden Brandschutzbedarfsplan ihrer Verpflichtung 

nach. Hierbei umfasst der Brandschutzbedarfsplan folgende Kernthemen:  

 die Standorte und Wirkungsbereiche der Feuerwehren,  

 die Art und Anzahl der vorhandenen Fahrzeuge und Geräte,  

 die Anzahl und Ausbildung der aktiven Feuerwehrmitglieder,  

 das Risiko- und Gefährdungspotenzial im Kommunalgebiet  

 und das zu gewährende Sicherheitsniveau für die Bürger *innen  (Schutzziel). 

Ziel des Brandschutzbedarfsplans ist es, die festgelegten Qualitätskriterien zu prüfen und zu be-

werten und eine umfassende und begründete Informationsquelle für die Entscheidungsträger *in-

nen von Verwaltung und Politik hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr zu liefern. Hier-

durch können die zukünftige Ausrichtung und Qualität der Gefahrenabwehr festgelegt werden.  

Es bleibt den politischen Entscheidungsträger *inne n überlassen, welches Sicherheitsniveau die 

Feuerwehr im Rahmen der einzuhaltenden rechtlichen Grundlagen und Regeln der Technik in Zu-

kunft für die Bürger *innen  gewährleisten soll und mit welcher Qualität die Feuerwehr arbeitet.  

 

Als Datengrundlage zur Erstellung des Brandschutzbedarfsplans wurde der abgefragte Datenbe-

stand der Feuerwehr vo n 1 - 3. Quartal  2022 zugrunde gelegt.  
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1.1 Umgesetzte Maßnahmen aus dem  Brandschutzbedarfspl an 2018 

Es wurden seitens der Stadt und der Feuerwehr nach Erstellung bzw. Verabschiedung der 1. Fort-

schreibung des Brandschutzbedarfsplanes Anstrengungen unternommen, um das Feuerwehrwe-

sen in der Kommune zu verbessern . In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Maßnahmen 

zwischenzeitlich umgesetzt oder  befinden sich in der Umsetzung.  

Folgende Maßnahmen wurden umgesetzt:  

 

 

Standort/Löscheinheit Maßnahme/Fahrzeugtyp (ca.) Kosten in ɚ

Bornheim Beschaffung RW 1 Ausschreibung erfolgt 05/2022

Bornheim Beschaffung MTF 62.145,42

Bornheim Beschaffung GW-Mess Bundesfahrzeug

Roisdorf Beschaffung MTF 64.825,14

Brenig Umsetzung vorhandenes MTF (Baujahr 2005) Neubeschaffung 2023 vorgesehen

Dersdorf Beschaffung MTF 43.061,98

Rösberg Beschaffung MLF 308.366,52

Rösberg Beschaffung MTF 62.337,72

Hemmerich/Rösberg Beschaffung HLF 505.383,74

Hemmerich Beschaffung MTF 62.145,42

Waldorf Beschaffung MTF 62.145,42

Waldorf Beschaffung LF-Kat Bundesfahrzeug

Sechtem Beschaffung HLF 505.383,74

Sechtem Beschaffung TLF Ausschreibung erfolgt in 2023

Sechtem Beschaffung MTF 64.965,57

Walberberg Beschaffung MTF 62.337,72

Hersel Beschaffung MTF 65.367,53

Hersel Beschaffung HLF 505.383,74

Hersel Beschaffung MZB 162.843,53

Widdig Beschaffung RTB 1 49.122,10

Leiter der Feuerwehr Beschaffung KdOW 43.000,00

B-Dienst Beschaffung KdOW 55.985,37

Fahrzeugbeschaffungen

Standort Maßnahme (ca.) Kosten in ɚ

FGH Bornheim Errichtung Abgasabsauganlage 34.148,67

FGH Bornheim Notstrom 82.192,96

FGH Bornheim Sonst. Techn. Maßnahmen 219.884,31

FGH Sechtem Errichtung Abgasabsauganlage 19.628,83

FGH Sechtem Notstrom 96.269,69

FGH Sechtem Sonst. Techn. Maßnahmen 163.931,59

FGH Hemmerich Errichtung Abgasabsauganlage 11.689,04

technische Maßnahmen größeren Umfangs
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Die Stadt und die Feuerwehr sind kontinuierlich bestrebt, den baulichen, räumlichen und techni-

schen Zustand der Feuerwehrhäuser zu verbessern.  

 In der Laufzeit des Plans wurden rd. 3,8 Mio. Euro zur Verbesserung des Feuerwehrwesens 

investiert.  

 Dieser Sachstand ist als vorbildlich zu bezeichnen und zeigt, dass Stadt und Feuerwehr sich der 

Fürsorgepflicht für die Einsatzkräfte und die Sicherstellung des Grundschutzes bewusst sind . 

 

 

  

Standort Maßnahme (ca.) Kosten in ɚ

FGH Bornheim Ertüchtigung Heizung/Sanitär 19.736,38

FGH Bornheim Hoch- und Tiefbaumaßnahmen/ Außenanlage 45.493,88

FGH Bornheim Umbau Atemschutzwerkstatt 45.244,93

FGH Bornheim Umbau Tore 44.143,21

FGH Bornheim Ertüchtigung Dach 47.558,42

FGH Bornheim Bau Kleiderkammer auf Dach 63.156,86

FGH Bornheim Elektroarbeiten 65.168,73

FGH Sechtem Ertüchtigung Heizung/Sanitär 10.183,32

FGH Sechtem Hoch- und Tiefbaumaßnahmen/ Außenanlage 34.336,54

FGH Sechtem Umbau Tore 25.607,87

FGH Sechtem Ertüchtigung Dach 48.267,06

FGH Sechtem Elektroarbeiten 36.207,47

FGH Hemmerich Ertüchtigung Heizung/Sanitär 5.794,17

FGH Hemmerich Hoch- und Tiefbaumaßnahmen/ Außenanlage 23.008,19

FGH Hemmerich Umbau Tore 2.163,00

FGH Hemmerich Elektroarbeiten 6.491,95

bauliche Maßnahmen
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1.2 Projektgruppe  

Im Rahmen der  Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes wurden entsprechende bestehende Ar-

beitsgruppen involviert, diese besteht aus Mitgliedern der Verwaltung und der Feuerwehr.  

 Die ständige Arbeitsgruppe setzt sich aus Verwaltungsspitze, Amtsleitung Bürger - und Ord-

nungsamt, Amt 3 und Amt 3.2, Leiter der Feuerwehr und Fachplaner n zusammen.  

 Hinzugezogen wurden temporär alle Einsatzbezirksleiter zur Befragung von vorgegebenen 

Themenbereichen.  

 Zusätzlich wurden die Arbeitskreise AK Technik und AK Einsatzplanung in das Verfahren 

involviert.  

 Der Vorsitz der der Arbeitsgruppe obliegt dem Ordnungsdezernenten  der Stadt Bornheim.  

Die regelmäßige und jährliche Berichterstattung zur Qualität des Feuerwehrwesen s erfolgt im 

Stadtrat, Kreis und der Bezirksregierung Köln.  

Externe Begleitung:  

Die Stadt Bornheim hat - wie in der Vergangenheit - ein Fachplanungsbüro zur Unterstützung und 

Ausarbeitung des Bedarfsplans beauftragt. Als Fachfirma wurde die Fa. Forplan Forschungs - und 

Planungsgesellschaft für Rettungswesen, Brand - und Katastrophenschutz m.b.H hinzugezogen. 

Die Fa. Forplan war ebenfalls  in der letzten Bedarfsplanung federführend involviert.  

Der Leistungsumfang enthält nachstehend beschriebene Arbeitsschritte:  

 Durchführung einer Einsatzkräfteverfügbarkeitsanalyse (EVA)  

 Durchführung einer Zufriedenheitsanalyse  

 Durchführung einer Gefährdungs - und Risikoanalyse  

 Überprüfung der Gefährdungsanalyse (erstellt durch Auftraggeber)  

 Auswertung des Leitstellendatensatzes  / Einsatzberichte  

 Ermittlung der Erreichungsgrade  

 Auswertung der Jahresstatistiken  

 Bewertung Einsatzauslastung  

 Durchführung einer Fahrzeitsimulation mit Abgleich durch reale Einsatzdaten (Intervall)  

 Simulation der Einsatzverteilung im Stadtgebiet und Feststellung Einsatzschwerpunkte  

 Analyse von Kinder - und Jugendfeuerwehr  

 Durchführung einer Vor -Ort -Begehung  

 Erstellung eines Berichtes IST -Aufnahme  

 Schutzzielfestlegung nach Teilschutzziele n 
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 Erarbeitung eines Fahrzeugkonzeptes  

 Festlegung notwendiger Maßnahmen bei den Feuerwehrhäusern  

 Erarbeitung eines Aus - u. Fortbildungskonzeptes  

 Erarbeitung von verschiedenen Soll Maßnahmen zur Verbesserung der Tagesverfügbarkeit  

 Standortkonzeption unter Berücksichtigung der bestehenden Standorte  

 Erstellung des Brandschutzbedarfsplans (Entwurf)  

 Abstimmung des Brandschutzbedarfsplans mit dem Auftraggeber  

 Abstimmung des Brandschutzbedarfsplans mit dem KBM  

 Abstimmung des Brandschutzbedarfsplans mit der Bezirksregierung Köln (bei Bedarf)  

 Vorstellung des Bedarfsplanes im zuständigen politischen Gremium  

1.3 Rechtliche Grundlagen und Richtlinien  

Im Folgenden werden die rechtlichen Aufgaben der Feuerwehr nach ihrer gesetzlichen Grundlage 

aufgelistet. Detailliertere Erläuterungen können an entsprechender Stelle nachgelesen werden.  

1.4 Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten  

(Sonderbauverordnung ɀ SBauVO) vom 2. Dezember 2016  

Aussagen zur Brandschau und anderen wiederkehrenden Prüfungen sowie zu Feuersicherheits-

wachen.  

 Teil 1: Versammlungsstätten  

 Teil 2: Beherbergungsstätten  

 Teil 3: Verkaufsstätten  

 Teil 4: Hochhäuser  

 Teil 5: Garagen 

 Teil 6: Betriebsräume für elektrische Anlagen  

 Teil 7: Schlussvorschriften  
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1.5 Landesbauordnung Nordrhein -Westfalen  

(BauO NRW) vom 1.  März 2000; zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 

2014 (GV. NRW. S. 294) 

§ 5 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken  

(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein geradlini-

ger Zu- oder Durchgang zu schaffen  

§ 17 Brandschutz  

§ 54 Bauliche Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung  

 (1) Besondere Anforderungen oder Erleichterungen für bauliche Anlagen und Räume be-

sonderer Art oder Nutzung können gestellt werden  

 (2) Anforderungen oder Erleichterungen können sich insbesondere erstrecken auf Brand-

schutzeinrichtungen und Brandschutzvorkehrungen  

 (3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten insbesondere für  

 1. Hochhäuser  

 2. Verkaufsstätten  

 3. usw. (bis 12) 

1.6 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-

phenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015  

§ 1 Ziel und Anwendungsbereich  

§ 2 Aufgabenträger  

1. Gemeinden für den Brandschutz und die Hilfeleistung,  

2. Kreise für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein überörtlicher Bedarf be-

steht,  

3. Kreise und kreisfreie Städte für den Katastrophenschutz und  

4. das Land für die zentralen Aufgaben des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Ka-

tastrophenschutzes.  

§3 Aufgaben der Gemeinden  

 Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden, leistungsfähigen Feuer-

wehr,  

 Maßnahmen zur Verhütung von Bränden,  

 Sicherstellung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen Löschwasserversorgung,  
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 Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustel-

len, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben,  

 Aus- und Fortbildung der Angehörigen ihrer Feuerwehr,  

 Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung der Einwohner*innen.  

 Die Bezirksregierung kann den Gemeinden nach Beteiligung der Kreise zusätzliche Einsatz-

bereiche für ihre Feuerwehr auf Bundesautobahnen, autobahnähnlichen Straßen sowie 

Wasserstraßen und Eisenbahnstrecken zuweisen. Berührt ein Einsatzbereich mehrere Re-

gierungsbezirke, so entscheidet das für Inneres zuständige Ministerium.  

§ 4 Aufgaben der Kreise  

 Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen für den Brandschutz und die Hilfeleistung, 

soweit ein überörtlicher Bedarf besteht,  

 weitergehende Aus - und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen,  

 gemeinsam mit ihren kreisangehörigen Gemeinden sind sie für die Warnung der Bevölke-

rung verantwortlich.  

 Die Kreise treffen die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von 

Großeinsatzlagen und Katastrophen. Sie leiten und koordinieren den Einsatz zur Gefahren-

abwehr. Hierfür halten sie Einheiten sowie Einrichtungen vor.  

 Die Kreise haben Pläne für Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutzpläne) 

sowie Sonderschutzpläne für besonders gefährliche Objekte (§  29 Absatz 1), Betriebsberei-

che mit erweiterten Pflichten (§  30) und bergbauliche Abfallentsorgungseinrichtun gen 

(§ 31) aufzustellen. Diese sind, soweit nicht anders geregelt, spätestens alle fünf Jahre fort-

zuschreiben. Die kreisangehörigen Gemeinden sind zu beteiligen.  

 Unterhaltung einer einheitlichen Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Ka-

tastrophenschutz und den Rettungsdienst sowie einer Auskunftsstelle.  

 Die Kreise unterrichten sich gegenseitig, soweit eine Gefährdung benachbarter Gebietskör-

perschaften nicht sicher auszuschließen ist sowie in den Fällen, in denen im eigenen Zu-

ständigkeitsbereich die Warnung und Information der Bevölkerung durchgeführt wurd e. 

 Die Kreise legen fest, wann die Mittel zur Bewältigung von Großeinsatzlagen und Katastro-

phen auch zu Zwecken eingesetzt werden, die keine Ereignisse nach §  1 Absatz 2 sind. 

§ 7-17 Teil 2 Organisationen ɀ Kapitel 1 Feuerwehr  

§ 18-19 Teil 2 Organisationen ɀ Kapitel 2 Katastrophenschutz  

§ 20-22 Teil 2 Organisationen ɀ Rechtsstellung der ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr 

und Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz  

§ 23-24 Teil 3 Gesundheitswesen  
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§ 25-27 Teil 4 Einrichtungen, vorbeugende und vorbereitende Maßnahmen ɀ Kapitel  1 Vorbeu-

gender Brandschutz  

§ 28-32 Teil 4 Einrichtungen, vorbeugende und vorbereitende Maßnahmen ɀ Kapitel  2 Einrichtun-

gen und vorbereitende Maßnahmen für Schadens - und Großeinsatzlagen sowie Katastro-

phen  

§ 33-34 Teil 5 Durchführung der Abwehrmaßnahmen ɀ Kapitel  1 Einsatzleitung  

§ 35-38 Teil 5 Durchführung der Abwehrmaßnahmen ɀ Kapitel  2 Krisenmanagement  

§ 39-40 Teil 5 Durchführung der Abwehrmaßnahmen ɀ Kapitel  3 Überörtliche Hilfeleistung  

§ 41-49 Teil 6 Rechte und Pflichten der Bevölkerung  

§ 50-52 Teil 7 Kosten 

§ 53-54 Teil 8 Aufsicht  

§ 55-59 Teil 9 Übergangs - und Schlussvorschriften  

 

1.7 Hinweise zur Bedarfsplanung  

Die Stadt hat gemäß §  3 Abs. 1 BHKG für den Brandschutz und die Hilfeleistung eine den örtlichen 

Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unter-

halten.  

Zur Beurteilung des unbestimmten Rechtsbegriffs Ɋleistungsfähige FeuerwehrɈ werden standardi-

sierte Szenarien (Schutzzielszenarien) für den Brandeinsatz und für die Technische Hilfeleistung 

herangezogen. Auf deren Grundlage werden der zur Gefahrenabwehr erf orderliche Kräftebedarf 

und die erforderlichen Ausstattungsmerkmale der Feuerwehr abgeleitet.  

Schutzzielszenarien sind Schadensereignisse, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im Stadtgebiet auf-

treten können und aufgrund des Schadensausmaßes regelmäßig Personen - und/oder Sachschä-

den fordern.  

Bei den Szenarien handelt es sich im Wesentlichen um Standardereignisse, die zu den gesetzlichen 

Pflichtaufgaben (Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentli-

chen Notständen, vgl. §  1 Absatz 1 BHKG) zählen. Das aus der Analyse hervorgehende individuelle 

Gefahrenpotenzial der Gemeinde oder Stadt (örtliche Verhältnisse, vgl. §  3 Abs. 1 BHKG), kann die 

Szenarien zudem konkretisieren.  

Solche Standardereignisse sind in jeder Gemeinde Brände in Gebäuden und Unfallereignisse. Be-

züglich der Brandereignisse wird das Schadensausmaß anhand der ortsüblichen Bauweise defi-

niert. Dies wird bestimmt durch die Nutzung und Größe, die Bauweise und die  zu erwartenden 

betroffenen Personen, sofern dies Einfluss auf die Funktionsstärke hat. Die Planungsgrundlage ist 
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in der Regel der Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus mit verrauchtem Rettungsweg und 

einer vermissten Person (kritischer Wohnungsbrand nach AGBF) und ein Verkehrsunfall mit zwei 

Fahrzeugen mit einer eingeklemmten Person und auslaufendem Kraftstoff.  

Zur Gefahrenabwehr müssen die erforderlichen Einsatzkräfte und Einsatzmittel innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums an der Einsatzstelle einsatzbereit verfügbar sein. Daher wird die Leistungs-

fähigkeit einer Feuerwehr auf Basis der Qualitätskriterien Hilfsfri st, Funktionsstärke, Erreichungs-

grad und Einsatzmittel untersucht. Diese Kriterien werden im Folgenden beschrieben.  

Hilfsfrist  

Die Hilfsfrist definiert den Zeitraum vom Beginn der Notrufabfrage in der Leitstelle bis zum Ein-

treffen der erforderlichen Einsatzkräfte an der Einsatzstelle (vgl. Definition DIN  14011). Sie besteht 

aus drei Teilen, welche sich zusammen zur Hilfsfrist aufa ddieren: Die Dispositionszeit, die Ausrück-

zeit und die Fahrzeit. Für kreisangehörige Gemeinden übernimmt in der Regel die Leitstelle die 

Notrufabfrage und Alarmierung. Daher ist dieser Zeitraum von der Feuerwehr nicht direkt beein-

flussbar. Allerdings wird die durchschnittliche Dispositionszeit im Rahmen des Bedarfsplanes sta-

tistisch ermittelt und im Rahmen der Hilfsfristauswertung berücksichtigt. Die Ausrückzeit hingegen 

kann durch die Feuerwehr direkt beeinflusst werden. Dies ist die Zeit ab Alarmierung de r Einsatz-

kräfte, bis das erste Löschfahrzeug das Feuerwehrhaus verlässt. Der letzte Faktor zur Errechnung 

der Hilfsfrist ist die Fahrzeit zwischen dem Ausrücken der Einsatzkräfte und der Ankunft an der 

Einsatzstelle. Diese Zeit ist nur indirekt durch die F euerwehr zu beeinflussen und spiegelt stark die 

örtlichen Gegebenheiten (u.  a. Verkehrsaufkommen, Straßensituation, Entfernung) wider. Diese 

drei Teile der Hilfsfrist müssen separat betrachtet werden.  

Die Festlegung der geforderten Hilfsfrist fußt auf der Annahme, dass sich Personen, die dem 

Brandrauch ausgesetzt sind, in akuter Lebensgefahr befinden. Die Erfahrungen der Feuerwehren 

mit kritischen Wohnungsbränden zeigen, dass Personen - und Sachschäden m it zunehmender Ent-

wicklungsdauer des Brandes exponentiell zunehmen. Daher sind Maßnahmen zur Menschenret-

tung schnellstmöglich einzuleiten.  

Als Qualitätskriterium für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten hat die Arbeitsgemein-

schaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) eine Hilfsfrist von 9,5  Minuten (1,5  Minuten Ge-

sprächs- und Dispositionszeit und 8  Minuten Eintreffzeit) ausgegeben . Diese wird als Stand der 

Technik angesehen und ist in Nordrhein -Westfalen als Planungsgrundlage weit verbreitet.  

Funktionsstärke  

Die taktische Grundeinheit der Feuerwehr bildet eine Gruppe (vgl. Feuerwehr Dienstvorschrift  3). 

Diese besteht aus Einheitsführer*in, Maschinist*in, Melder*in und je zwei Kräften des Angriffs -, 
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Wasser- und Schlauchtrupps (9 Funktionen). Im Löscheinsatz kann die Gruppe umfangreiche Maß-

nahmen zur Rettung bedrohter Personen durchführen, oder die Brandbekämpfung einleiten. 

Durch den Schlauchtrupp und Melder können die anderen Einsatzkräfte unterstütz t oder ergän-

zende Maßnahmen parallel durchgeführt werden: z.  B. Aufbau einer tragbaren Leiter oder Lüfter-

einsatz. 

Auch in der Technischen Hilfe ist die Gruppe die Einheit, die eigenständig die Standardaufgaben 

zur Rettung einer eingeklemmten Person durchführen kann: Versorgung des Verletzten, Sicherung 

der Unfallstelle (Verkehrssicherung, Sicherstellung Brandschutz, S icherung des Fahrzeugs), techni-

sche Rettungsmaßnahmen zur Befreiung der Person.  

Die Staffel (6  Funktionen) ist - gemäß FwDV 3 - die kleinste Einheit, die eine Menschenrettung aus 

dem Gefahrenbereich, beispielsweise unter umluftunabhängigem Atemschutz, autark durchfüh-

ren kann. Dies bei entsprechenden Qualifikationen der Einsatzkräfte u nd den notwendigen Ein-

satzmitteln, sowie unter Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Aspekte und rechtlicher Vorgaben 

(beispielsweise das Stellen des Sicherheitstrupps).  

Zur Brandbekämpfung, welche in der Regel nach der Menschenrettung durchgeführt wird, werden 

weitere Einheiten benötigt. Bei diesen ist es jedoch ausreichend, wenn sie leicht verspätet an der 

Einsatzstelle eintreffen. Als Qualitätskriterium für die Bedarfsp lanung von Feuerwehren in Städten 

hat die AGBF eine Mindestfunktionsstärke von 10  Einsatzkräften (eine Gruppe, also 9  Funktionen, 

plus Zugführer*in) nach einer Hilfsfrist von 9,5  Minuten angesetzt. Nach weiteren 5  Minuten soll 

zur Brandbekämpfung eine weit ere Staffel (6  Funktionen) eintreffen.  

In der Praxis kann bei Freiwilligen Feuerwehren auf den*die Zugführer*in in der ersten Einheit 

(erster Abmarsch) verzichtet werden, so dass diese*r mit der zweiten Einheit herangeführt wird. 

Hieraus resultiert eine Einsatzkräftestärke von einer Gruppe in 9 ,5 Minuten und zusätzliche sieben 

Einsatzkräfte (eine Staffel, plus Zugführer*in) in weiteren 5  Minuten nach der Alarmierung.  

Die dargestellten Qualitätskriterien Hilfsfrist und Funktionsstärke können derzeit als Stand der 

Technik angesehen werden und sind in Nordrhein -Westfalen als Planungsgrundlage weit verbrei-

tet.  

Erreichungsgrad  

Der ɊErreichungsgradɈ ist der prozentuale Anteil der Einsätze, bei dem die Zielgrößen ɊHilfsfristɈ 

und ɊFunktionsstärkeɈ eingehalten werden. Ein Erreichungsgrad von z. B. 80 % bedeutet, dass für 

4/5 aller Einsätze die Zielgrößen eingehalten werden, bei 1/5  der Einsätze jedoch nicht.  
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Naturgemäß ist das Erreichen aller Einsätze unrealistisch, da sehr viele Faktoren (bspw. Verkehrs-

aufkommen, Witterungsverhältnisse, Paralleleinsätze) vereinzelt zu einem verspäteten Eintreffen 

führen können.  

Einsatzmittel  

Um einen effektiven Erstangriff mit erfolgender Menschenrettung durchführen zu können, ist es 

nicht nur wichtig, ausreichend Personal in kurzer Zeit an der Einsatzstelle verfügbar zu haben. Zu-

sätzlich ist es wichtig, dass geeignete Einsatzmittel bereitsteh en. Eine erfolgreiche Menschenret-

tung kann im Regelfall bereits mit dem ersteintreffenden Löschfahrzeug mit Atemschutz und einer 

mobilen Löschwasserreserve auf dem Fahrzeug durchgeführt werden. Bei Technischer Hilfe ist es 

wichtig, auf Material zur Verkehr ssicherung, zur Sicherstellung des Brandschutzes, zur Sicherung 

des Unfallfahrzeugs sowie auf einen Hilfeleistungssatz zur Befreiung von Personen zurückgreifen 

zu können.  

1.8 Sonstige  

 Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV)  

 Unfallverhütungsvorschriften (UVV)  

 Verordnung über das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein -West-

falen (Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr - VOFF NRW) 

 DVGW-Arbeitsblatt W 405. Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwas-

serversorgung  

 Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (GefStoffV)  

 Handreichung zur Brandschutzbedarfsplanung für kommunale Entscheidungsträger vom 

Ministerium für Inneres und Kommunales, Städtetag NRW, Landkreistag NRW und Städte ɀ 

und Gemeindebund NRW  

 Grundlagen zur Bewertung der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren im Regie-

rungsbezirk Köln  
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2 Vorbericht  

Bornheim ist eine mittlere kreisangehörige Stadt  im Rhein-Sieg-Kreis im Süden Nordrhein -Westfa-

lens. Durch ihre zentrale Lage zwischen Köln und Bonn  gehört sie zu den am stärksten wachsenden 

Städten der Region und ist mittlerweile die drittgrößte Stadt des Rhein -Sieg-Kreises. 

Das Gebiet der Stadt Bornheim  mit einer Fläche von 82,69 km² liegt auf 46,6-164,8 m ü.NN. und  

grenzt an die Bundesstadt Bonn im Süden, die Gemeinden Alfter  und Swisttal  im Südwesten, die 

Gemeinde Weilerswist  im Westen, die Städte Brühl  und Wesseling im Norden sowie am Rhein an 

die Stadt Niederkassel  im Osten. Mehr als 50.000 Bürger *innen  wohnen in 14 Ort steilen  und Wei-

lern , wobei die positive Bevölkerungsentwicklung der vergangenen Jahre laut Prognosen auch in 

Zukunft fortgesetzt  wird . 

Die gute n Verkehrsverbindungen zu den Großstädten Köln und Bonn, zur Kreisstadt Siegburg und 

zum Flughafen Köln/Bonn bestimmen den Standortvorteil der Stadt. Bornheim  bietet sowohl inte-

ressante Arbeitsplätze in bedeutenden Unternehmen als auch sehr viel Raum für Erholung und 

Freizeit. 

Aufgrund der Lage in direkter Nachbarschaft zu  der Kölner und Bonner Region  kommt es zu einem 

hohen Pendleraufkommen. Dies führt insbesondere in den Morgenstunden und am frühen Nach-

mittag zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet . 

Aufgrund der reizvollen Umgebung, der guten Verkehrsanbindung und der zahlreichen Bildungs-

einrichtungen ist die Stadt ein beliebter Wohnort vor allem für junge Familien , es ist auch in Zukunft 

mit Wanderungsgewinnen und einem weiteren Bevölkerungswachstum zu rechnen.  

Die positive Stadtentwicklung spiegelt sich in der kontinuierlichen Einsatzsteigerung wi eder. Dieser 

Sachstand wurde in den letzten  Bedarfs plänen aufgeführt, mit dem Hinweis, dass die Tagesein-

satzbereitschaft (werktags 06:00 -18:00 Uhr)  der Freiwilligen Feuerwehr als schwierig  anzusehen 

ist. Analog wurde auch hier auf die Erreichungsgrade (werktags) hingewiesen. Es besteht weiterhin 

ein Handlungsbedarf zur Steigerung  bzw. Konsolidierung der Tageseinsatzbereitschaft/Errei-

chungsgr ade. 

Des Weiteren korrelieren häufig Probleme in der Tagesalarmsicherheit mit einer hohen Auspend-

lerquote, da Einsatzkräfte werktags aufgrund ihres auswärtigen Arbeitsortes den Löscheinheiten  

nicht zur Verfügung stehen.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittlere_kreisangeh%C3%B6rige_Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Sieg-Kreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Bonn
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfter
https://de.wikipedia.org/wiki/Swisttal
https://de.wikipedia.org/wiki/Weilerswist
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BChl_(Rheinland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wesseling
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederkassel
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3 Verwaltung  

Zu den Verwaltungsaufgaben gehören: Öffentlichkeitsarbeit, Einstellungen, Beförderungen und 

Entlassungen, Ehrungen, Stellungnahmen, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung  

Aufgaben und Stellenanteile in der Abt. 3.2 Feuerschutz:  

1 Sachbearbeiterin (0,622 VK):  

 Bewirtschaftung des Haushaltes der Stadt Bornheim  

1 Sachbearbeiterin (0,598 VK):  

 Mitgliederverwaltung  

 Einsatz- und Gebührenabrechnung  

 Kampfmittelanträge  

2 MA VB (2 VK): 

 Brandverhütungsschauen  

 MA AK VB und Einsatz der FF 

 Mitarbeit Einsatzvor - und -nachbereitung  

 Überprüfung der Löschwasserversorg im Stadtgebiet  

4 MA Hauptamtliche Gerätewarte (4VK):  

 Gerätewartung für die FF  

4 MA 450 Euro:  

 Reinigung der Einsatzkleidung  

 Prüfung der Gasmesstechnik  

 Unterstützung in der Atemschutzwerkstatt  

 Programmierung Funk und DME  

Abteilungsleiter (1VK) : 

 Leitung der Abteilung  

 Aufstellung Haushalt  

 Aufstellung BSBP 

 Ausbau des Sirenennetzes  

 Begleitung der Vergaben  

Die MA VB/HAGW sowie die Abteilungsleitung fahren im Tagesalarm mit !
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3.1 Organisatorische Aufstellung der Feuerwehr und Verwaltung (Or-

ganigramm)  
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4 Gefährdungspotenzial  

Wie in jeder Kommune existieren auch in der Stadt Bornheim  potenzielle Gefahrenquellen, welche 

die öffentliche Sicherheit bedrohen können. Für eine bedarfsgerechte Bemessung der Feuerwehr 

ist ein Überblick über die potenziellen Gefahren des Einsatzgebietes erforderlich.  

Bei dieser Bemessung einer möglichen Gefährdung oder eines möglichen Risikos müssen verschie-

dene Parameter berücksichtigt werden. Hierzu zählen schwerpunktmäßig die Siedlungsstruktur, 

die Topografie, die Verkehrsflächen, die Einflüsse durch Wetterereigniss e sowie die Struktur von 

Industrie und Gewerbe.  

Im Rahmen der vorliegenden Gefährdungs - und Risikoanalyse werden die potenziellen und realen 

Gefahrenschwerpunkte festgestellt. Ebenso wird die Erreichbarkeit der Gefahrenschwerpunkte 

durch die Feuerwehr analysiert. Weiterhin wird auf die vorhandene Löschw asserversorgung ein-

gegangen, die - angepasst an die Gefahrenschwerpunkte - für eine effektive Hilfeleistung unum-

gänglich ist.  

4.1 Allgemeine Daten  

Bornheim ist eine mittlere kreisangehörige Stadt  im Rhein-Sieg-Kreis im Süden Nordrhein -Westfa-

lens. Durch ihre zentrale Lage zwischen Köln und Bonn  gehört sie zu den am stärksten wachsenden 

Städten der Region und ist mittlerweile die drittgrößte Stadt des Rhein -Sieg-Kreises. Das Gebiet 

der Stadt Bornheim mit einer Fläche von 82,69 km² liegt auf 46,6 -164,8 m ü.NN. und grenzt an die 

Bundesstadt Bonn im Süden, die Gemeinden Alfter  und Swisttal  im Südwesten, die Gemeinde Wei-

lerswist  im Westen, die Städte Brühl  und Wesseling im Norden, sowie am Rhein an die Stadt Nie-

derkassel  im Osten . 

4.1.1 Flächennutzung  

Mehr als 50.000 Bürger*innen wohnen in 14 Ortsteilen, wobei die positive Bevölkerungsentwick-

lung der vergangenen Jahre laut Prognosen auch in Zukunft fortgesetzt wird.  Die Bevölkerungs-

dichte von 609 E/km2 liegt  deutlich  über dem deutschlandweiten Durchschnitt von ca. 222  E/km2. 

Das Stadtgebiet ist durch landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt. Zusammen mit den Wald-

gebieten werden rund 64,33 km² der Gesamtfläche naturnah genutzt.  

Daraus ergeben sich ein erhöhtes Gefährdungspotenzial durch Wald - und Vegetationsbrände so-

wie Einsätze im Zusammenhang mit land - oder forstwirtschaftlichen Maschinen und Gebäuden.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittlere_kreisangeh%C3%B6rige_Stadt
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Sieg-Kreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Bonn
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfter
https://de.wikipedia.org/wiki/Swisttal
https://de.wikipedia.org/wiki/Weilerswist
https://de.wikipedia.org/wiki/Weilerswist
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BChl_(Rheinland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wesseling
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederkassel
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederkassel
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Besondere Gefahrenlagen entstehen hierbei durch erschwerte Zuwegungen, erhöhte Brandlasten, 

fehlende Löschwasserentnahmestellen und durch Technische Hilfeleistungen im größeren Um-

fang aufgrund des Einsatzes von Großmaschinen.  

 

Tabelle 4.1 Flächennutzung  

 

Tabelle 4.2 Strukturdaten  

 

Tabelle 4.3 Einwohner*innen nach Ortsteilen  

Die Einwohner*innen verteilen sich wie folgt auf die Ortsteile, wobei sich der größte Teil der Bevöl-

kerung auf die Ortsteile Bornheim , Roisdorf, Merten , Hersel und Walberberg  konzentrier t. 

Flächenart Fläche in km²

Landwirtschaftl. Nutzfläche 46,84

Wald und Gewässer 17,49

Gebäude und Höfe 10,10

Verkehrsflächen 5,59

Grün- und Sportflächen 0,54

Abbau- und Betriebsflächen 1,63

Sonstige Flächen 0,53

Gesamtfläche 82,72

Geographische Lage 50°  46` nördliche Breite

7°0` östliche Länge

Maximale Ausdehnung Nord-Süd:  ca. 9,2 km

West-Ost:  ca. 11,8 km

Höchster Punkt 164,8 m ü. NN

Niedrigster Punkt 46,6 m ü. NN

Ortsteil Anzahl der Einwohner (Stand:05.2022)

Bornheim 8.299

Brenig 2.315

Dersdorf 1.281

Hemmerich 1.563

Hersel 4.814

Kardorf 2.154

Merten 5.699

Roisdorf 6.124

Rösberg 1.502

Sechtem 5.519

Uedorf 887

Walberberg 4.747

Waldorf 3.506

Widdig 2.013

Summe 50.423
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4.1.2 Beschreibung Bebauungsstruktur und Topografie  

Das Stadtgebiet gliedert sich in die Stadt Bornheim und 14 Ortschaften. Die Bebauungsstruktur 

wird  im Folgenden beschrieben.  

Die Stadt Bornheim ist mit den Ortschaften Roisdorf und Brenig zusammengewachsen.  Es 

dominiert die Wohnbebauung. Die Bebauungsstruktur ist mit überwiegend Gebäuden der Gebäu-

deklassen 1 bis 3 als offen zu beschreiben. Im Zentrum verdichtet sich die Bebauung. Zudem sind 

in der Stadt mehrere größere Mehrfamilienhäuser vorzufinden. Als Obj ekte besonderer Art oder 

Nutzung sind ein Seniorenheim, fünf Kitas, eine Grundschule , vier weiterführende Schulen und ein 

Freizeit- und Hallenbad zu nennen.  

Die Ortschaft Brenig  ist mit der Stadt Bornheim zusammengewachsen. Es dominiert die Wohn-

bebauung. Die Bebauungsstruktur ist mit überwiegend Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 als 

offen zu beschreiben. Im Zentrum verdichtet sich die Bebauung. Eine geschlossene Bebauung ist 

in der Rückgasse vorzufinden. Zudem sind Mehrfamilienhäuser vorzufinden. Als Objekte besonde-

rer Art oder Nutzung sind ein Seniorenheim und zwei Kitas zu nennen.  

Die Ortschaft Dersdorf ist mit der Ortschaft Waldorf zusammengewachsen. Es dominiert die 

Wohnbebauung. Die Bebauungsstruktur ist mit überwiegend Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 

3 als offen zu beschreiben. In der Dürerstraße ist eine geschlossene Bebauung vorzufinden. Als 

Objekt besonderer Art oder Nutzung ist eine Kita zu nennen.  

Die Ortschaft Hemmerich  ist mit der Ortschaft Rösberg zusammengewachsen. Es dominiert die 

Wohnbebauung. Die Bebauungsstruktur ist mit überwiegend Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 

3 als offen zu beschreiben. In der Jennerstraße ist eine geschlossene Bebauung vorzufinden. Als 

Objekte besonderer Art oder Nutzung sind zwei Kitas zu nennen.  

Die Ortschaft Hersel  ist mit der Ortschaft Uedorf zusammengewachsen. Es dominiert die Wohn-

bebauung. Die Bebauungsstruktur ist mit überwiegend Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 als 

offen zu beschreiben. Neben Einzel - und Doppelhäusern sind zahlreiche Mehrfamilienhäuser vor-

handen. Im Zentrum der Ortschaft befinden sich Gebäude der Gebäudeklasse 4 und 5. In den Stra-

ßen Rheinstraße und Anno -Burghof -Straße ist zudem eine geschlossene Bebauung vorzufinden. 

Im Westen der Ortschaft befindet sich ein Gewerbegebiet  mit mehreren größeren Lager - und Pro-

duktionshallen sowie Verkaufsstätten. Als Objekte besonderer Art oder Nutzung sind Werkstätten 

für Menschen mit Behinderung, ein Seniorenheim, drei Kitas, eine Grundschule und zwei weiter-

führende Schulen zu nennen.  



 

ENTWURFSFASSUNG 1.0  35 

Die Ortschaft Kardorf ist mit der Ortschaft Waldorf zusammengewachsen.  Es dominiert die 

Wohnbebauung. Die Bebauungsstruktur ist mit überwiegend Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 

3 als offen zu beschreiben. In den Straßen Uhlstraße und Sankt -Josef-Weg ist eine geschlossene 

Bebauung vorzufinden. Im Norden der Ortschaft befinde t sich ein Gewerbegebiet mit u.  a. Hand-

werksbetrieben, Verkaufsstätten und Autohändlern. Als Objekt besonderer Art oder Nutzung ist 

eine Kita zu nennen.  

In der Ortschaft Merten  dominiert die Wohnbebauung. Die Bebauungsstruktur ist mit überwie-

gend Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 als offen zu beschreiben. Zudem sind mehrere Mehr-

familien - und Reihenhäuser vorzufinden. Als Objekte besonderer Art oder Nutzung sind vier Kitas 

und eine Grundschule zu nennen.  

Die Ortschaft Roisdorf  ist mit der Stadt Bornheim zusammengewachsen. Die Bebauungsstruktur 

setzt sich aus Wohnbebauung und Gewerbe zusammen. Sie ist als offen zu beschreiben. Die Wohn-

bebauung setzt sich überwiegend aus Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 zusammen. Im Osten 

der Ortschaft befindet sich ein Gewerbegebiet mit großen Lager - und Produktionshallen. Des Wei-

teren befindet sich in der Ortschaft ein Einkaufzentrum. Als Objekte besonderer Art oder Nutzung 

sind zwei Seniorenheime, vier Kitas und eine Grunds chule zu nennen.  

Die Ortschaft Rösberg ist mit der Ortschaft Hemmerich zusammengewachsen.  Es dominiert 

die Wohnbebauung. Die Bebauungsstruktur ist mit überwiegend Gebäuden der Gebäudeklassen 

1 bis 3 als offen zu beschreiben. Außerhalb der Ortschaft befinde n sich Landwirtschaftsbetriebe. 

Als Objekte besonderer Art oder Nutzung sind eine Grundschule und ein Schloss zu nennen.  

In der Ortschaft Sechtem  dominiert die Wohnbebauung. Die Bebauungsstruktur ist mit überwie-

gend Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 als offen zu beschreiben. Eine geschlossene Bebauung 

ist in den Straßen Weiße -Burg-Straße, Lüddigstraße, Jakobstraße  und  Bahnhofstraße vorzufinden. 

Im Norden befindet sich ein Gewerbegebiet mit mehreren größeren Lager - und Produktionshallen. 

Des Weiteren sind ein Großhändler für landwirtschaftliche Erzeugnisse und ein Blumen -Großhänd-

ler mit ausgedehnten Gewächshäusern vorzu finde n. Als Objekte besonderer Art oder Nutzung 

sind fünf Kitas und eine Grundschule zu nennen.  

Die Ortschaft Uedorf ist mit der Ortschaft Hersel zusammengewachsen.  Es dominiert die 

Wohnbebauung. Die Bebauungsstruktur ist mit überwiegend Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 

3 als offen zu beschreiben. Als Objekt besonderer Art oder Nutzung ist eine weiterführende Schule 

zu nennen.  
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In der Ortschaft Walberberg  dominiert die Wohnbebauung. Die Bebauungsstruktur ist mit über-

wiegend Gebäuden der Gebäudeklasse 1 bis 3 als offen zu beschreiben. An der Hauptstraße ist 

eine geschlossene Bebauung vorzufinden. Als Objekte besonderer Art oder Nutzung sind zwei 

Kitas und e ine Grundschule zu nennen.  

Die Ortschaft Waldorf ist mit den Ortschaften Kardorf und Dersdorf  zusammengewachsen. 

Die Bebauungsstruktur ist mit überwiegend Gebäuden der Gebäudeklassen  1 bis 3 als offen zu 

beschreiben. In den Straßen Schmiedegasse, Mittelstraße, Bergstraße und Dersdorfer Straße ist 

eine geschlossene Bebauung vorzufinden. Als Objekte besonderer Art oder Nutzung sind zwei 

Kitas, eine Grundschule und ein Hotel zu nennen.  

Die Ortschaft Widdig  ist mit dem Ortsteil Urfeld der Stadt Wesseling zusammengewachsen. Es 

dominiert die Wohnbebauung. Die Bebauungsstruktur ist mit überwiegend Gebäuden der Gebäu-

deklassen 1 bis 3 als offen zu beschreiben. An der Römerstraße ist eine geschlossene Bebauung 

vorzufinden. Außerhalb der Ortschaft befindet sich eine größere Pferdepension. Als Objekt beson-

derer Art oder Nutzung ist eine Kita zu nennen.  

Die Bebauung der Stadt ist äußerst heterogen. In einigen Bereichen der Stadt - und Ortskerne gibt 

es eng bebaute oder historisch dichter gewachsene Bebauungsstrukturen. Hier kann es ggf. zu 

Behinderungen im Einsatzablauf kommen. Historische Ortskerne weisen  meist ein charakteristi-

sches Ortsbild mit verwinkelten Gassen, denkmalgeschützten Bauten, engen Zufahrten, einer un-

günstige Parkplatzsituation für die Anwohner und einer eingeschränkte Verkehrsführung auf.  

Im Bereich von denkmalgeschützten Bauten bestehen zudem erhöhte Brandrisiken. Diese sind auf 

die historische Bauweise zurückzuführen (fehlende Brandmauern, Innenhöfe, ungünstige Zuwe-

gung in Treppenhäuser usw.). Weiterhin können Probleme durch fehlende oder  nicht ausrei-

chende Bereitstellungsräume entstehen. Um einen Einsatz in historisch gewachsenen Orts - oder 

Stadtkernen durchführen zu können, sind entsprechende Einsatzfahrzeuge (z.  B. Drehleiter mit 

Gelenk) vorzuhalten.  

Die Topografie der Stadt kann als heterogen bezeichnet werden. Der niedrigste Punkt liegt bei 

46,6 m ü.  NN und steigt auf 164,8 m ü. NN an.  

 Das Stadtgebiet ist als topografisch anspruchsvoll einzustufen. Es bestehen Erhebungen 

bzw. Steigungen, die zu einer Beeinträchtigung der Fahrzeiten der Einsatzfahrzeuge führen 

könnten.  

 Im Bereich des Rheins und der Stadtteile Hersel, Uedorf und Widdig sind die flachen Struk-

turen der Kölner Bucht zu finden. Östlich der Stadtteile Bornheim und Roisdorf steigt das 
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Gelände stark an. Hier am Rand des Vorgebirges sind teilweise größere Steigungen bei 

Straßen und Wegen festzustellen.  

Um einen Einsatz in dem topographisch anspruchsvollen und heterogen bebauten Gebiet durch-

führen zu können, sind entsprechende Einsatzfahrzeuge (Allradfahrzeuge) vorzuhalten bzw. zu 

alarmieren.  



 

ENTWURFSFASSUNG 1.0  38 

 

Tabelle 4.4 Bebauungsstruktur und Kategorisierung   

Ortsteil Einwohner
Einfamilien-

häusern 

Mehrfamilien-

häuser 

Mehr-

geschossig

offene 

Bebauung

geschlossene 

Bebauung
Bebauungstyp Besonderheiten

Bornheim 8.299 X X X X X Städtischer Charakter

Gewerbegbiet, Altenheime, Schulen, 

Kindergärten, Hotel, Verkaufsstätten, 

Verwaltung,, Dienstleister, 

Gastronomie, Handwerksbetriebe, 

Kleingewerbebetriebe 

Landwirtschaftliche Betriebe mit 

Tierhaltung, Pferdehof

Brenig 2.315 X X X X Einfach/ dörflicher Charakter

Kita, Dienstleister, 

Handwerksbetriebe, Gastronomie, 

Landwirtschaftliche Betriebe mit 

Tierhaltung u. o. Pferde

Dersdorf 1.281 X X X Einfach/ dörflicher Charakter

Kita, Verkaufsstätten, Dienstleister, 

Gastronomie, Landwirtschaftliche 

Betriebe 

Hemmerich 1.563 X X X Einfach/ dörflicher Charakter

Kita, Verkaufsstätten, Dienstleister, 

Gastronomie, Landwirtschaftliche 

Betriebe 

Hersel 4.814 X X X Dörflicher Charakter

Gewerbegbiet, Altenheime, Schulen, 

Kitas Verkaufsstätten,Dienstleister, 

Handwerksbetriebe, Gastronomie 

Kleingewerbebetriebe 

Landwirtschaftliche Betriebe 

Kardorf 2.154 X X X Dörflicher Charakter

Gewerbegbiet, Altenheime, Schulen, 

Kitas Verkaufsstätten,Dienstleister, 

Handwerksbetriebe, Gastronomie 

Kleingewerbebetriebe 

Landwirtschaftliche Betriebe 

Merten 5.699 X X X Dörflicher Charakter

Kleines Gewerbegbiet, Altenheime, 

Schule, Kitas 

Verkaufsstätten,Dienstleister, 

Handwerksbetriebe, Gastronomie 

Kleingewerbebetriebe 

Landwirtschaftliche Betriebe 

Roisdorf 6.124 X X X X dörflicher/sädtischer Charakter

Gewerbegbiet, Altenheime, Schule, 

Kitas Verkaufsstätten,Dienstleister, 

Handwerksbetriebe, Gastronomie 

Kleingewerbebetriebe,  

Landwirtschaftliche Betriebe

Rösberg 1.502 X X X Einfach/ dörflicher Charakter

Dienstleister, 

Handwerksbetriebe,Schule, Kitas, 

Gastronomie, Landwirtschaftliche 

Betriebe mit Tierhaltung u. o. Pferde, 

Sechtem 5.519 X X X dörflicher/sädtischer Charakter

Gewerbegbiet, Altenheime, Schule, 

Kitas, Verkaufsstätten,Dienstleister, 

Handwerksbetriebe, Gastronomie 

Kleingewerbebetriebe

Uedorf 887 X X X Einfach/ dörflicher Charakter

Dienstleister, Gastronomie 

Handwerksbetriebe,Schule,  

Landwirtschaftliche Betriebe

Walberberg 4.747 X X X Dörflicher Charakter

Schule, Kitas, Dienstleister, 

Handwerksbetriebe, 

Landwirtschaftliche Betriebe

Waldorf 3.506 X X X Dörflicher Charakterr

Gewerbegbiet, Altenheime, Schule, 

Kitas, Verkaufsstätten,Dienstleister, 

Handwerksbetriebe, Gastronomie 

Kleingewerbebetriebe

Widdig 2.013 X X X Dörflicher Charakter

Kita, Dienstleister, 

Handwerksbetriebe, 

Kleingewerbebetriebe 

Landwirtschaftliche Betriebe mit 

Tierhaltung,

Bebauungsstruktur
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4.1.3 Kommunale Infrastruktur (Verkehr)  

Verkehrsflächen stellen ein erhöhtes Gefahrenpotenzial dar. So findet ein großer Teil der Feuer-

wehreinsätze im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr (Verkehrsunfälle, Ölspuren usw.) statt. 

Andere Verkehrssysteme, wie Wasserstraßen oder das Schienennetz, können zudem besondere 

Herausforderungen für eine Feuerwehr darstellen. Im Folgenden werden daher die vorhandenen 

Verkehrsflächen aufgezählt.  

Straßennetz  

Besonders größere Straßen sind häufig durch Güterverkehr mit LKWs befahren. Dadurch können 

Verkehrsunfälle mit komplexen technischen Hilfeleistungen entstehen. Zusätzlich können sich auf 

Straßen auch Gefahrgutvorfälle ereignen, die wiederum spezielle Anfor derungen an die Einsatz-

kräfte stellen.  

Bundesautobahn  

 BAB 555, inklusive Anschlussstelle 5b Bornheim (Versorgung der BAB nicht regulär durch 

die Feuerwehr der Stadt Bornheim) , 

Die Autobahn BAB  553 und die Anschlussstelle 3 Brühl/Bornheim grenzen nördlich unmittelbar an 

das Stadtgebiet.  

Landesstraßen  

 Landesstraßen L 118, L 182, L 183, L 183n, L 190, L 192, L 281, L 300 

Bornheim verfügt insgesamt über ein Straßen - und Wegenetz von 488 km. 

Zusätzlich wird Bornheim  von weiteren Kreis- und  Gemeindestraßen durchzogen.  

 

 Gemäß Einsatzdaten kam es in den letzten 5 Jahren zu 116 Einsätzen mit Verkehrsunfäl-

len und -störungen , 228 Ölunfälle n/Ölspureinsätze n und 264 ABC - Einsätze n (gesamt) , 

zu denen die Feuerwehr ausrücken muss.  

 

Als Unfallschwerpunkte bzw. Einsatzschwerpunkte  sind die BAB 555, die Landesstraßen L  118, 

L 182, L 183n, L 192 und d ie Bonner Straße und einzelne Kreisstraßen hervorzuheben.  

Die Landesstraßen L  118, L 182, L 183n, L 192 und d ie Bonner Straße , Pappelstraße bis Bonn -Brüh-

ler-Straße werden, neben dem normalen Verkehr, zusätzlich als Ausweichstrecke zur BAB  555/ 

BAB 553/ BAB 61 im Schadensfall (Unfall) genutzt. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Verkehrs-

aufkommen durch Kraftverkehr (Güterverkehr bzw. Gefahrguttransporte) und PKWs.  
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 Die Feuerwehr der Stadt ist nicht primär  für den Einsatzabschnitt der Bundesautobahn 

(BAB 555) zuständig.  

Auch das allgemein hohe Verkehrsaufkommen im Einzugsgebiet der BAB 555 und der Landesstra-

ßen L 118, L 183n, L 192 und der Bonner Straße  durch die Lage im Pendlereinzugsbereich von 

Bornheim stellt ein herausragendes Risikopotenzial dar.  

Insgesamt zeigt sich, dass im Bereich des Verkehrswesens ein erhöhtes Risikopotenzial im Stadt-

gebiet zu verzeichnen ist. Die Feuerwehr hat in diesem Fall für ein breites Spektrum an Einsätzen 

Vorsorge zu treffen. Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammen hang dürften zahlreiche Gü-

tertransporte sein, die hauptsächlich über die BAB  555 und die Land esstraßen abgewickelt wer-

den. Dabei handelt es sich um eine der Hauptachsen im europäischen Güterverkehrswesen. Ent-

sprechend kritisch sind die Straßenverkehrsverbi ndungen zu betrachten.  

Gut ausgebaute Bundes -, Landes- und Kreisstraßen verleiten Autofahrer häufig zu überhöhten Ge-

schwindigkeiten, so dass in einigen Bereichen auch Unfallschwerpunkte auszumachen sind. Die 

Feuerwehr ist an diesen Stellen immer wieder mit Technischen Hilfeleist ungen nach Verkehrsun-

fällen konfrontiert.  

Insgesamt zeigt sich, dass im Bereich des Verkehrswesens ein hohes Risikopotenzial im Stadtgebiet 

zu verzeichnen ist. Die Feuerwehr hat in diesem Fall für ein breites Spektrum an Einsätzen Vorsorge 

zu treffen.  

Elektromobilität  

Im Bereich der Kraftfahrzeuge (z.  B. PKW) wird in den nächsten Jahren ein Wandel stattfinden, vom 

Wechsel von herkömmlichen Kraftstoffen und Antrieben zu alternativen Antriebsarten (z.  B. Elekt-

roantrieb, Wasserstoffantrieb).  

Die Automobilbranche steht derzeit unter großem wirtschaftlichem und politischem Druck, von 

den herkömmlichen Antrieben mit Verbrennungsmotoren (Benzin, Diesel und Gas) auf umwelt-

schonende Antriebstechniken für die Zukunft umzusteigen.  

Damit ist im Straßenverkehr zunehmend mit Fahrzeugen mit alternativen Antrieben zu rechnen, 

die eine geänderte Einsatztaktik und den Einsatz von anderen Einsatzmitteln erforderlich machen 

werden.  

In der Feuerwehr der Stadt wird aktuell kein Einsatzmittel, Abrollbehälter (AB) Wechselladerfahr-

zeug (WLF) mit redboxx zur Kühlung und zum Auffangen von kontaminiertem Löschwasser von 

Elektrofahrzeugen vorgehalten. Seitens des Kreises stehen ebenfalls kein e entsprechenden Ein-

satzmittel zur Verfügung.  
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Dieser Sachstand ist kritisch zu hinterfragen, durch eine Umstellung auf die alternativen Antriebs-

arten ist von einer Steigerung von möglichen Schadensereignissen in den nächsten Jahren auszu-

gehen. 

 

Pendlerbewegungen  

Im Bereich der Pendlerbewegungen sind im Stadtgebiet entsprechende Problematiken festzustel-

len. Die höchsten Verkehrsbewegungen finden im Bereich der der o. g. Landesstraßen statt, sowie  

auf  dem Zubringer zur BAB  555. 

Weiterhin findet eine hohe Verkehrsbewegung im Bereich des Kernstadtgebietes der  Stadt Born-

heim  selbst statt. Hier ist vornehmlich die gesamte Hauptstraße zu benennen.  

 Anzumerken ist, dass durch eine hohe Verkehrsbelastung nicht nur eine erhöhte Gefahr 

durch Verkehrsunfälle  / Einsatzaufkommen besteht, sondern im Umkehrschluss auch die 

Erreichbarkeit/Anfahrt der Einsatzkräfte zum jeweiligen Standort in den verschiedenen Ta-

geskategorien sich als sehr schwierig darstellen kann; dieser Sachstand kann sich ggf. zu-

sätzlich negativ auf die Ausrückzeiten der Ei nsatzkräfte/Einheiten auswirken.  

Schienennetz  

 Die Regionalbahnen  Rhein-Wupper -Bahn und Mittelrhein bahn zwischen Wuppertal /Köln 

und Bonn-Mehlem /Koblenz  halten in Roisdorf und Sechtem.  

 Die Stadtbahnlinie  16 verkehrt auf der Rheinuferbahn , einer Strecke der ehemaligen Köln-

Bonner Eisenbahnen  (KBE). Sie fährt von Bonn nach Köln über Wesseling den Rhein ent-

lang. Haltestellen sind in Hersel, Uedorf und Widdig.  

 Die Stadtbahnlinie 18 verkehrt auf der Vorgebirgsbahn , einer anderen Strecke der KBE. Sie 

fährt von Bonn nach Köln über Bornheim, Brühl und Hürth  am Vorgebirge entlang. Halte-

stellen sind ɊRoisdorf WestɈ, ɊBornheim RathausɈ sowie in Bornheim, Dersdorf, Waldorf, 

Merten und Walberberg.  

 Die Stadtbahnlinie 68 verkehrt auf der Strecke zwischen Bornheim und Ramersdorf  auf der 

Trasse der Linie 18. Haltestellen sind ɊRoisdorf WestɈ, ɊBornheim RathausɈ und ɊBorn-

heimɈ. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Regionalbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein-Wupper-Bahn
https://de.wikipedia.org/wiki/MittelrheinBahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Wuppertal
https://de.wikipedia.org/wiki/Bonn
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehlem
https://de.wikipedia.org/wiki/Koblenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtbahn_Rhein-Sieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinuferbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln-Bonner_Eisenbahnen
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln-Bonner_Eisenbahnen
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorgebirgsbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCrth
https://de.wikipedia.org/wiki/Ramersdorf_(Bonn)
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Haltepunkt (Bahnhof)  

Im Stadtgebiet Bornheim  werden mehrere  Haltepunkt e (Bahnhöfe ) betrieben. Diese w erden i. d. R. 

von Berufspendlern /Schüler n von Bornheim  nach Köln  oder Bonn  genutzt.  

Die RVK-Buslinien  

 817 (Rheinbach  ɀ Swisttal -Heimerzheim  ɀ Brenig ɀ Bornheim ɀ Roisdorf ɀ Hersel) und  

 818 (Sechtem ɀ Merten ɀ Rösberg ɀ Waldorf ɀ Dersdorf ɀ Bornheim ɀ Roisdorf ɀ Hersel) 

verbinden die einzelnen Bornheimer Ortsteile, die Kleinbus -Linie 882 verbindet Bornheim mit der 

Gemeinde Alfter . Hinzu kommt die Anrufsammeltaxi -Linie 790 zwischen den Ortsteilen.  

Des Weiteren verbindet die Buslinie 633 der SWB die Bornheimer Orte Sechtem, Bornheim und 

Roisdorf über Alfter  und Bonn -Duisdorf, und die Buslinie 604 (Hersel ɀ Buschdorf  ɀ Auerberg  ɀ 

Nordstadt  ɀ Bonn Hauptbahnhof  ɀ Lengsdorf  ɀ Endenich ɀ Ückesdorf ) bindet Hersel an den Bonner 

Norden an.  

Luftverkehr  

Der Luftverkehr über dem Stadtgebiet hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.  

 Die Stadt Bornheim  befindet sich im direkten Flug - und Einflugbereich des Flughafens 

Köln/Bonn (Luftlinie ca. 5  km.). Die Start - und Landeanflüge erfolgen teilweise direkt über 

dem Stadtgebiet von Bornheim . 

 Der Flughafen Köln/Bonn ist das größte Low -Cost-Drehkreuz Deutschlands mit rund 12 

Millionen Fluggästen und rd. 145.000 Flugbewegungen pro Jahr.  

4.1.4 Bevölkerungsentwicklung - Demografischer Wandel  

Bei der Untersuchung des demographischen Wandels in Deutschland wurde auf der Datengrund-

lage des von der Bertelsmann -Stiftung herausgegebenen ɊWegweiser[s] KommuneɈ die Typisie-

rung einzelner Demografietypen vorgenommen. Die Stadt Bornheim  entspricht bei dieser Zuord-

nung dem Demografietyp 5 ( Moderat wachsende Städte und Gemeinden mit regionaler Bedeu-

tung ), Stand: 2020 (Quelle: Bertelsmann Stiftung Wegweiser -Kommune. de). 

Dies bedeutet:  

 Überwiegend kleinere Städte und Gemeinden mit regionaler Bedeutung  

 Stabile Bevölkerungsentwicklung durch Zuwanderung  

 Durchschnittliche Kaufkraft und geringe Armutslagen  

 Bedeutung als Arbeitsort für das Umland  

https://de.wikipedia.org/wiki/Regionalverkehr_K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Heimerzheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinbus
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfter
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96PNV-Sonderformen#Anruf-Sammel-Taxi
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtwerke_Bonn
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfter
https://de.wikipedia.org/wiki/Buschdorf_(Bonn)
https://de.wikipedia.org/wiki/Auerberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordstadt_(Bonn)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bonn_Hauptbahnhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Lengsdorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Endenich
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cckesdorf
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Zu Typ 5 zählen 267 überwiegend kleinere Gemeinden mit insgesamt etwa 6,6 Millionen Einwoh-

ner * innen, darunter auch fünf kreisfreie Städte. Regionale Schwerpunkte sind in Nordrhein -West-

falen, Baden -Württemberg und Bayern erkennbar. Über 60 Prozent der Kommunen dieses Typs 

erreichen eine Bevölkerung von unter 25.000 Einwohner * innen. Häufig handelt es sich um Klein - 

und Mittelstädte mit regionaler Bedeutung . (Quelle: Bertelsmann Stiftung Wegweiser -Kommune.de).  

Die Städte und Gemeinden im Typ 5 befinden sich sowohl sozioökonomisch als auch finanziell in 

einer stabilen Lage und zählen zu den moderat wachsenden Gemeinden im Umfeld von Wirtschaft-

szentren. Der eher durchschnittliche Anteil der über 80 -Jährigen verschafft den Kommunen einen 

Spielraum bei der Gestaltung der Alterung unserer Gesellschaft. Herausforderungen lassen sich 

jedoch bereits jetzt in Bezug auf die Sicherun g von bedarfsgerechtem Wohnraum und der Lebens-

qualität älterer Menschen ausmachen. Weitere wichtige Aspekte sind die Sicherung der wirtschaft-

lichen Stärke und die damit einhergehenden Herausforderungen.  

Für die Feuerwehr sind im Rahmen der Betrachtung des Demografischen Wandels vor allem fol-

gende Themenfelder von besonderer Bedeutung:  

 Gewinnung und Verfügbarkeit von Einsatzkräften: Aufgrund der Prozesse des Demografi-

schen Wandels wird die Gewinnung von neuen Einsatzkräften zukünftig immer schwieri-

ger. Junge Menschen verlassen den ländlichen Raum für ihr Studium oder ihre Ausbildung 

und stehen der Feuerwehr somit nicht mehr zur Verfügung.  

 Weiterhin pendeln zahlreiche Einsatzkräfte heute schon über weitere Strecken zu ihren 

Arbeitsplätzen und stehen somit tagsüber nicht für Einsätze bereit. Hinzu kommt eine er-

höhte Belastung im Bereich der Arbeit, die weniger Zeit für ehrenamtliche Tätigkeit en lässt.  

 

Deshalb müssen die Kommunen den demografischen Wandel als wichtiges Zukunftsthema ernst 

nehmen und im Dialog mit den örtlichen und regionalen Akteuren eine Demografiestrategie  erar-

beiten und umsetzen.  

Gerade mit Blick, auf den auch vor der Feuerwehr nicht haltmachenden demografischen Wandel 

gilt, es, ein besonderes Augenmerk auf die Personalgewinnung und Nachwuchsarbeit (der Feuer-

wehr) zu legen. (Quelle: Bertelsmann Stiftung ɊWegweiser-Kommune.de)  

 Bedingt durch die Lage der Stadt nah an der Bonner  und  Kölner Region ist auch in Zukunft mit 

Wanderungsgewinnen und einem weiteren Bevölkerungswachstum zu rechnen.  

 Aufgrund der reizvollen Umgebung, der guten Verkehrsanbindung und der zahlreichen Bil-

dungseinrichtungen ist die Stadt ein beliebter Wohnort vor allem für junge Familien.  
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 Weiterhin werden in den nächsten Jahren Bau- und Gewerbeflächen  erschlossen bzw. freige-

geben. 

 Es ist deutlich zu erkennen, dass seit 2001 eine deutliche Steigerung der Bevölkerungsentwick-

lung stattgefunden hat, es wurde eine Steigerung um rd. 31% bzw. 11.888 Einwohner ermittelt.  

 

 

Abbildung 4.1 Bevölkerungsentwicklung 2001 - 2021 

4.1.5 Gefährdung durch Hochwasser und Starkregen, Sturm und Waldbrandgefahr  
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 Alfterer ɀ Bornheimer/Roisdorfer ɀ Bornheimer Bach.  

Für die Menschenrettung auf  dem Rhein  werden ein Mehrzweckboot (MZB) am Standort 

Hersel  und ein Rettungsboot (RTB 1) am Standort Widdig nach DIN  vorgehalten.  

Die Stadtteile Hersel, Uedorf und Widdig grenzen unmittelbar an den Rhein. Neben den Hochwas-

sergefahren und -risiken stellt der Rhein auch einen Einsatzschwerpunkt für die Feuerwehr durch 

Wasserrettungseinsätze dar. Auch kann es am Rhein und an den anderen Gewässern zu Gefahr-

gut - und Umwelteinsätzen kommen.  

Hinweis:  Es werden durchschnittlich 15 -20 Wasserrettungseinsätze pro Jahr durch die Feuerwehr 

der Stadt Bornheim abgearbeitet. Hier wird am Standort Widdig ein Mehrzweckboot vorgehalten . 

Das Mehrzweckboot entspricht den  DIN-Anforderung . 

Im Stadtgebiet Bornheim (Rheinufer) stehen drei Möglichkeiten (Slipanlagen)  zur Verfügung , um 

das Mehrzweckboot zu Wasser zu lassen:  

 NATO-Rampe, Lichtweg Widdig  

 Sportbootrampe am ehem. Sportplatz Hersel  

 Im Sommer kann zeitweise das RTB durch Niedrigwasser nicht zu Wasser gelassen werden. 

Es ist daher zu überlegen eine Hebeanlage zu verbauen.  

 An das Stadtgebiet angrenzend: Fähranleger Engländerweg, Bonn  

 

Bundeswasserstraße  Rhein  

Der Rhein  ist in ganzer Länge eine Bundeswasserstraße , der Streckenabschnitt für die Stadt beträgt 

rd. 4,5 km. 

Der Rhein  wird als Bundeswasserstraße  der Wasserstraßenklasse 4 eingestuft.  

 Das Gewässer ist Bestandteil des Bundes - und Landeswasserstraßensystems.  

 Die Wasserstraße wird von der Berufsschifffahrt (teilweise Gefahrstofftransporte), Aus-

flugsdampfern und Sportbooten frequentiert.  

 Jährlich werden Einsätze im Bereich der Wasserrettung durch die Feuerwehr abgearbeitet . 

 Für Umweltgefahren / Menschenrettung auf dem Wasser w erden  ein Rettungsboot  und 

Mehrzweckboot  vorgehalten.  

 Die Beschaffung des Rettungsbootes und Mehrzweckbootes erfolgte in 2018 und 2020 . 

Gefahrenkategorie Kennzeichnende Merkmale  

W 1 keine nennenswerten Gewässer vorhanden, kleinere Bäche  

W 2 größere Weiher, Seen, Badeseen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswasserstra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswasserstra%C3%9Fe
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W 3 Flüsse und Seen ohne gewerbliche Schifffahrt, Sportschifffahrt, Sportboothäfen.  

W 4 Flüsse und Seen mit gewerblicher Schifffahrt, Hafenanlagen, Bundeswasserstraßen.  

Starkregenereignisse  / Unwettereinsätzen  

In den letzten Jahren kam es vermehrt zu Starkregenereignissen. Hier fällt innerhalb kürzester Zeit 

so viel Regen, dass die Wassermassen nicht abfließen können und für entsprechende Über-

schwemmungen gerade in den Senken sorgen.  

Ebenso kommt es jährlich zu Sturmereignissen und extremen Wetterlagen. In den letzten Jahren 

wurden 442 Einsätze Wasser - und Sturmschäden  abgearbeitet.  

 

Gemäß Prognosen werden diese Ereignisse in Zukunft aufgrund des fortschreitenden Klimawan-

dels häufiger werden und in ihrer Intensität zunehmen.  

Es wird zwangsläufig eine Aufgabenverlagerung der Feuerwehr hin zu Unwettereinsätzen geben.  

 

 

Abbildung 4.2 Auszug Hochwassergefahrenkarten Rhein I 
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Abbildung 4.3 Auszug Hochwassergefahrenkarten Rhein II 

Waldbrandgefahren  

Das Stadtgebiet hat einen Anteil an Waldflächen aufzuweisen. Für die Feuerwehr sind diese hin-

sichtlich einer potenziellen Waldbrandgefährdung von Bedeutung. Insgesamt sind rd. 17,9 km²  des 

Stadtgebietes Waldflächen.  

 Waldbrände zählen gemeinsam mit den Flurbränden  zu den Vegetationsbränden. Wald-

brände entstehen meist während Trockenperioden und sind wegen ihrer hohen Ausbrei-

tungsgeschwindigkeit oft gefährlich für Mensch und Tier.  

 Von diesen ausgedehnten Waldflächen geht eine erhebliche Waldbrandgefahr aus. Durch 

die große Ausdehnung der Waldflächen im Stadtgebiet ist im Schadensfall ein Löschwas-

sertransport über lange Wegstrecken erforderlich. Diesbezüglich werden Tank - und Lösch-

fahrzeuge mit eine r IST-Gesamtbevor ratung  von 19.050 Litern Löschwasser , verteilt auf die 

Standorte, vorgehalten. Wasserentnahmestellen (Löschteiche) in den Waldbereichen ste-

hen i.  d. R. nicht zur Verfügung.  

 Durch die große Ausdehnung der Waldflächen im Stadtgebiet ist im Schadensfall ein 

Löschwassertransport über lange Wegstrecken erforderlich.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Flurbrand
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4.1.6 Gefährdung durch Industrie und Gewerbe  

Bei Bränden in Gewerbebetrieben ist stets mit einer Vielzahl unterschiedlicher Risiken zu rechnen, 

die im Voraus nicht immer bekannt sind. 

 Brände in Gewerbegebieten werden am Tage normalerweise frühzeitig entdeckt. Nachts 

und an Wochenenden können unter Umständen Großbrände entstehen, wenn der Betrieb 

nicht besetzt ist oder über keine Brandmeldeanlage verfügt und ein Feuer eine entspre-

chend l ange Vorbrenndauer hat.  

 Brände in Lagerhallen führen häufig zu ausgedehnten Einsätzen, da weitläufige Konstruk-

tionen und Brandabschnitte oftmals eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile be-

günstigen.  

 Bei vielen Einsätzen in Gewerbebetrieben muss von der Feuerwehr erkundet werden, ob 

Gefahrstoffe vorhanden sind. Das gilt nicht nur für Betriebe, die bekanntermaßen chemi-

sche Stoffe verarbeiten, sondern auch für andere Betriebe, z.  B. Speditionen oder Logi stik-

unternehmen.  

 Brände in Gewerbebetrieben müssen oft mit großen Wassermengen gelöscht werden, was 

den Aufbau einer entsprechenden Wasserversorgung durch Einheiten der Feuerwehr not-

wendig macht. In einigen Betrieben besteht zusätzlich noch das Problem der Rückhaltung 

von kontaminiertem Löschwasser.  

 Oftmals wird die Feuerwehr auch zu Technischen Hilfeleistungen in Gewerbegebiete geru-

fen. Dies geschieht vorrangig bei Unfällen mit Maschinen und bei Verladearbeiten. Zur 

Menschenrettung in diesen Bereichen ist seitens der Feuerwehr schweres technisches Ge-

rät erforderlich.  

 Umweltschutzeinsätze der Feuerwehr kommen in Betrieben vor, in denen gefährliche 

Stoffe produziert oder gelagert werden. Bei unsachgemäßem Umgang damit kommt es 

zum Austritt von Gefahrstoffen, für den die Feuerwehr entsprechend gerüstet sein muss.  

 Als weitere Gefahrenschwerpunkte im Stadtgebiet von Bornheim  sind besonders die 

BAB 555 und die Bundesstraßen mit Gefahrstofftransporten oder die Gewässerverunrei-

nigung (Öl/Wasser) zu erwähnen . 

 

Hinweis: Die Fläche der Gewerbegebiete verweilt  nicht mehr auf dem gleichen Niveau wie beim  

Brandschutzbedarfsplan 2018.  
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4.2 Risikoobjekte  

4.2.1 Besondere Objekte  

Im Stadtgebiet von Bornheim  gibt es eine Vielzahl an Objekten mit besonderen Risiken. Dabei kann 

es sich um Objekte mit hohem Personenaufkommen handeln oder Objekte, in welchen sich schwer 

zu rettende Personen befinden.  

Solche Objekte sind im Bereich der Menschenrettung durch die Feuerwehr als einsatz - und perso-

nalintensiv anzusehen. Dazu zählen in der Regel:  

 Kindergärten,  

 Schulen, 

 Wohnheime für behinderte und ältere Menschen,  

 Tageseinrichtungen für behinderte und ältere Menschen,  

 Krankenhaus/Fachklinik , 

 Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber,  

 Forschungseinrichtungen,  

 Einkaufszentren,  

 Risikobetriebe,  

 Kulturgüter.  

Sämtliche Risikobetriebe und Einrichtungen (s.  o.) wurden seitens der Feuerwehr und Verwaltung 

erfasst.  
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4.2.2 Infrastruktureinrichtungen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial  

In der Stadt Bornheim  existieren Infrastruktureinrichtungen, die ein besonderes Gefahrenpoten-

zial für die Einsatzkräfte darstellen. Im Folgenden wird auf einige dieser Einrichtungen eingegan-

gen. 

Elektrische Anlagen  

An nahezu allen Einsatzstellen der Feuerwehr werden die Einsatzkräfte mit Niederspannungsanla-

gen konfrontiert. Hier besteht im Allgemeinen nur durch Berührung eines ungeschützten span-

nungsführenden Anlagenteils ein erhöhtes Gefährdungspotenzial. Von Hochsp annungsanlagen 

hingegen gehen besondere Gefahren aus, da nicht nur das unmittelbare Berühren unter Hoch-

spannung stehender ungeschützter Anlagenteile lebensgefährlich ist, sondern es bereits bei einer 

bloßen (kontaktlosen) Annäherung an unter Hochspannung s tehende Teile zu einem lebensge-

fährlichen Spannungsüberschlag zu, der sich nähernden Person kommen kann ɀ ohne dass die 

Teile selbst von der Person berührt werden. Dies macht besondere Schutzmaßnahmen wie bei-

spielweise erhöhte Sicherheitsabstände und Verwe ndungseinschränkungen von Löschmitteln not-

wendig. Neben Infrastruktureinrichtungen wie Hochspannungsleitungen und Umspannwerken 

entsteht ein besonderes Gefahrenpotenzial durch elektrische Anlagen speziell durch die weite Ver-

breitung von regenerativen Energ ieanlagen. Die Anzahl der Bauten zur Gewinnung von regenera-

tiver Energie sowie die damit einhergehende Transformation und der Transport des Stroms sind 

in den letzten Jahren stark gestiegen und zeigen weiterhin eine wachsende Tendenz auf. Die Ge-

fahr, die v on diesen Anlagen für die Einsatzkräfte ausgeht, besteht im Wesentlichen durch die vor-

herrschende elektrische Spannung und durch die Bauart. Photovoltaikanlagen lassen sich bei-

spielsweise ohne installierte Brandfallabschaltung prinzipbedingt nicht in Gänze  stromlos schal-

ten. Des Weiteren können sie sich im Brandfall von Dächern lösen und stellen so eine Gefahr für 

die Einsatzkräfte dar, die durch herunterfallende Teile getroffen werden können. Bei Windkraftan-

lagen kommt zudem das Gefahrenpotenzial durch die  zunehmende Höhe der Anlagen hinzu. Bei-

spielsweise lässt sich die Menschenrettung von Windkraftanlagen meist nur mit spezieller Technik 

und speziell geschultem Personal durchführen (Höhenrettung).  

Gasleitung / Gasverdichter / Biogasanlagen / Kläranlagen  

Explosive oder toxische Gase können für Einsatzkräfte vor Ort eine große Gefahr darstellen. Der 

überwiegende Großteil von Gasen ist farb - und geruchlos und kann somit nicht durch reine Sicht-

prüfung entdeckt werden. Die Konzentrationsmessung kann nur durch spezielle Detektoren erfol-

gen. Bei Gasleitungen besteht die Gefährdung im Falle einer Explosion durch die große Menge an 

freigesetzter Energie, die Trümmerteile über weite Strecken verteilen kann. Dies gilt auch für Gas-

verdichter (Kompressoren), die aufgru nd der hohen verarbeiteten Drücke bei einem Zerknall 
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weitreichende Schäden verursachen können. Biogasanlagen stellen im Schadensfall zwei Risiken 

dar. Der eine Teil besteht hierbei aus Gasen mit erstickender Wirkung, der andere aus Gasen, die 

schon bei niedriger Konzentration ein hochzündfähiges Gemisch erge ben. Einsatztaktisch muss an 

dieser Stelle speziell auf Sicherheitsabstände, Vermeidung von Zündquellen und Vorgehen unter 

Atemschutz geachtet werden. Ebenso ist die erforderliche Messtechnik zur Feststellung der Gase 

und deren Konzentration notwendig.  

 Die e-regio (gas) und RWE-westnetz (Strom) ermöglichen grundsätzlich einen Zugriff auf 

ihre Geodatendienste.  

 

Windkraftanlagen  

In der Gemarkung werden Windkraftanlagen vorgehalten. In diesem Zusammenhang ist anzumer-

ken, dass sich durch einen fortschreitenden Klimawandel mit immer trockeneren Sommern und 

eine erhöhte Blitzschlaggefahr im Waldbereich durch Windkraftanlagen eine stei gende Gefahr für 

Leib und Leben prognostizieren lässt.  

 Bei einer Realisierung von  weiteren  Windkraftanlage n sind durch die Feuerwehr entspre-

chende einsatztaktische Maßnahmen zu erarbeiten und ggf. eine Anpassung der Einsatz-

technik durchzuführen.  

Öl-Pipelines  

Deutschland verfügt über ein weit verzweigtes Netz an Öl Pipelines, welches ober - und unterirdisch 

verlegt ist. Das Gefahrenpoten zial, das von Öl -Pipelines für die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus-

geht, resultiert zum einen aus der chemischen Zusammensetzung von Öl, das im Brandfall das 

Löschen durch den Einsatz von reinem Wasser nutzlos macht und zu weiteren Durchzündungen 

führen kann . Zum anderen herrscht in den Leitungen hoher Druck, um die Viskosität des Öls zu 

senken. Dieser Druck, einhergehend mit der U mmantelung der Leitung, kann im Falle einer plötz-

lichen Entzündung zu einem partiellen Zerbersten der Leitungen führen, so dass im Umfeld eine 

Gefahr durch umherfliegende Trümmerteile bestehen kann. Da Öl ein flüssiges Medium ist, be-

steht bei einem Austrit t des Weiteren die Gefahr der unkontrollierten Ausbreitung, dies gilt beson-

ders für Flächen , die ein Gefälle aufweisen. Auch Leckagen an Öl -Pipelines sind als Gefährdung für 

die Umwelt nicht außer Acht zu lassen.   
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4.3 Einsatzaufkommen  

Die Auswertung der Einsatzstatistik liefert einen Überblick über das Einsatzaufkommen und damit 

über den zeitlichen Aufwand, den die Einsatzkräfte einer Freiwilligen Feuerwehr betreiben. Zudem 

werden die Schwerpunkttätigkeiten der Feuerwehr ersichtlich.  

Auf Basis dieser Informationen ergeben sich gegebenenfalls Anpassungen bzgl. der Vorhaltung 

von Einsatzmaterialien oder notwendige Entlastungsmaßnahmen für die freiwilligen Einsatzkräfte, 

die im SOLL-Konzept beschrieben werden.  

 

Hinweis:  

Neben dem hier aufgezeigten Einsatzaufkommen entsteht zudem ein erheblicher zeitlicher Auf-

wand für Übungen, Fort - und Ausbildungen, Geräteprüfungen usw.  

 

 

4.3.1 Methodik  

In der Einsatzjahresstatistik der Feuerwehr sind die Art und die Anzahl der Feuerwehreinsätze auf-

geführt. Hieraus lässt sich die Einsatzhäufigkeit je Einsatzkategorie für verschiedene Jahre ermit-

teln und vergleichen.  

Grundsätzlich werden Brandeinsätze, die in Klein -, Mittel - und Großbrände untergliedert werden, 

von Technischen Hilfeleistungen unterschieden.  

Die Technischen Hilfeleistungen (TH) umfassen im Sinne der FwDV  3 Maßnahmen zur Abwehr von 

Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachen, die aus Explosionen, Überschwemmungen, Unfällen 

oder ähnlichen Ereignissen entstehen und mit den entsprechenden Einsatzmi tteln durchgeführt 

werden. Sie schließen insbesondere das Retten mit ein.  

Eine dritte Kategorie bilden die Fehlalarme. Diese werden in b linde Alarme, böswillige Alarme so-

wie Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen untergliedert.  
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4.3.2 Entwicklung der Einsatzzahlen 2012 bis 2021 

Es ist festzustellen, dass 2012 bis 2021 ein unterschiedlicher Verlauf der Einsatzentwicklung statt-

gefunden hat.  

 Es wurden seit 2012 insgesamt 2922 Einsätze durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt 

Bornheim abgearbeitet.  

 Die Feuerwehr wurde im Mittelwert zu rd. 292 Einsätzen jährlich alarmiert, das Einsatzni-

veau der Freiwilligen Feuerwehr ist als hoch einzustufen.  

Der Mittelwert der Einsätze in den Erfassungszeiträumen  

 Laufzeit Bedarfsplan 2018 Ø jährlich 206 Einsätze 

 Laufzeit Bedarfsplan 2021 Ø jährlich 378 Einsätze + 83 % 

Es zeigt sich, dass in der Laufzeit der Brandschutzbedarfspläne eine  deutliche  Steigerung der Ein-

satzzahlen stattgefunden hat.  

 

Hinweis:  Im Jahr 2020 fand aufgrund , von Corona keine Einsatzsteigerung statt, da ein Großteil 

der Einwohner mit restriktiven Maßnahmen (Lockdown, Homeoffice)  eingeschränkt wurden, ohne 

diese Maßnahmen , ist davon auszugehen, dass eine noch höhere Einsatzsteigerung stattgefunden 

hätte .  

 Die unterschiedlichen Steigerungen der Einsatzzahlen in den letzten Jahren sind z. T. auch auf 

extreme Starkregen - und Unwetterereignisse  (z.B. Flutkatastrophe/Unwetter Juni 2021)  zurück-

zuführen.  Diese Einsatzlagen, wirken sich überproportional auf die Einsatzstatistik aus.  

Es ist davon auszugehen, dass es zukünftig aufgrund klimatischer Veränderungen zu einer Steige-

rung der Einsatzzahlen in den genannten Einsatzbereichen kommen kann bzw. kommen wird. Die-

ser Sachstand führt zusätzlich weiterhin zu einer Belastung der Einsatzk räfte in den nächsten Jah-

ren. 
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Abbildung 4.4 Entwicklung der Einsatzzahlen 2012 - 2021 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bornheim Gesamt 137 166 221 217 291 302 384 360 279 565
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4.3.3 Einsatzstatistik  

In Abbildung 4.5 sind die in den Jahren 2017 bis 2021 durchgeführten Einsätze der Freiwilligen 

Feuerwehren der Stadt Bornheim  (ohne überörtliche Einsätze) dargestellt. Die Brandeinsätze ent-

halten sowohl Klein - als auch Mittel - und Großbrände; Kleinbrände machen hierbei naturgemäß 

den größten Anteil der Brandereignisse aus (vgl. Abbildung 4.7). 

Unter den Technischen Hilfeleistungen sind Einsätze bei Menschen, Tier und Sachwerten, Ölun-

fälle, Umwelt - und Strahlenschutzeinsätze sowie Einsätze im Bereich gefährlicher Stoffe zusam-

mengefasst.  

 

Abbildung 4.5 Einsatzstatistik Brände / Technische Hilfeleistung  

Die Zahl der Brände  schwankte im Zeitraum von 2017 bis 202 1 um einen Mittelwert von 96,4 

Brandereignissen pro Jahr . Brandereignisse sind in der Regel sowohl als sehr personalintensiv 

als auch als zeitkritisch einzustufen. Es zeigt sich jedoch, dass der Großteil der Brandeinsätze im 

Bereich der Kleinbrände stattfindet.  

Die Zahl der Technischen Hilfeleistungen, zzgl. der sonstigen Einsätze und Fehleinsätze , 

schwankt im gleichen Zeitraum um einen Wert von durchschnittlich 275,4 Einsätzen pro Jahr . Zu-

sätzlich wurden in den letzten 5 Jahren 31 überörtliche Brand/TH Einsätze pro Jahr  durch die 

Feuerwehr der Stadt abgearbeitet.  
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Im Erfassungszeitraum 2017 - 2021 wurden insgesamt 228 Starkregen - und Unwetterereig-

nisse  (Sturm) durch die Feuerwehr abgearbeitet.  

 

Im Vergleich zum Bedarfsplan von 2018 ist eine Erhöhung der Einsatzstruktur der Brandeinsätze 

(66,4 Brandereignisse, + 30 Einsätze pro Jahr) festzustellen . Im Bereich der Technischen Hilfe-

leistungen wurde keine Erhöhung festgestellt (140 TH Einsätze, -+ 135 Einsätze).  

 

 

Abbildung 4.6 Entwicklung Schadenereignisse  

Das Spektrum der Technischen Einsätze reicht von einfachen Hilfeleistungen wie Verkehrssiche-

rungsmaßnahmen oder dem Befreien von Personen aus Räumen mit verschlossenen Türen bis 

hin zur umfassenden Rettung von Menschen und Tier aus lebensbedrohlichen Lagen, beispiels-

weise bei Verkehrsunfällen mit eingekl emmten Personen, oder bei der Gefahrenabwehr beim Frei-

werden von Gefahrstoffen.  
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Abbildung 4.7 Einsatzstatistik Brände  

Zu bemerken wäre in diesem Zusammenhang, dass sich die nachfolgenden Auswertungen der Ein-

satzzeiten sowie des Erreichungsgrades nicht auf sämtliche von der Feuerwehr abgearbeiteten 

Einsätze eines bestimmten Untersuchungszeitraumes beziehen, sondern, in eng er Auslegung der 

Vorgaben durch die AGBF (Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren), nur auf 

Einsätze, die einem sog. Ɋstandardisierten SchadensereignisɈ entsprechen. 

Als standardisiertes Schadensereignis kann ein Schadenfeuer im Allgemeinen angesehen werden. 

Spezifiziert wird dieses Ereignis in Deutschland durch die Betrachtung eines Wohnungsbrandes im 

Obergeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes bei verqualmten Rettun gswegen. 

Dies ist jedoch bei einem beginnenden Einsatz mit dem Einsatzstichwort ɊWohnungsbrandɈ, ɊKel-

lerbrandɈ, ɊDachstuhlbrandɈ usw. zunächst vollkommen unerheblich, da es für die Einsatzkräfte 

der Feuerwehr darum geht, jeden Einsatz erfolgreich abzuarbeiten.  

In der nachfolgenden Abbildung werden alle Einsatzorte (Brand/TH) im Stadtgebiet der Jahre 2017 

- 2021 nach Einsatzorte/ Häufigkeit  dargestellt : 

 Es zeigt sich, dass die Einsatzschwerpunkte in den Kernsiedlungsbereichen (OT Bornheim ) 

des Stadtgebietes stattgefunden haben.  

 In den kleineren Ortsteilen  ist entsprechend der Risikostruktur  eine geringere Einsatz-

dichte zu erkennen. Es zeigt sich jedoch, dass grundsätzlich im gesamt en Stadtgebiet 

Einsätze sattgefunden haben nach unterschiedlichen Einsatzstichworten.  
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Abbildung 4.8 Darstellung der Einsatzorte nach Häufigkeit  
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4.3.4 Fehlalarmierung  

Die Statistik (Abbildung 4.9) zeigt die Verteilung der Fehlalarmierungen. Darin enthalten sind so-

wohl Blinde als auch Böswillige Alarme sowie Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen. In der Ver-

teilung haben Brandmeldeanlagen und Blinde Alarme den größten Anteil, Alarmierungen durch 

Böswillige Alarme spielen partiell eine nur untergeordnete Rolle. Insgesamt zeigt sich eine ausge-

wogene Verteilung um eine durchschnittliche Fehlalarmrate von 38,8 Fehlalarmen pro Jahr.  

Es ist festzustellen, dass die durchschnittliche jährliche Fehlalarmrate bei 1,3 Fehleinsätzen pro 

1.000 Einwohner pro Jahr liegt . 

Dieser Wert liegt unter dem Durchschnitt  vergleichbarer Kommunen (1,5 Fehleinsätze pro 

1.000 Einwohner).  

 

Hinweis:  Im Vergleich zum Brandschutzbedarfsplan von 2018 ist eine Erhöhung  der Einsatzstruk-

tur der Fehlalarme (21,8 Fehlalarme,  + 10 Einsätze pro Jahr) festzustellen . 

 

 

 

Abbildung 4.9 Fehlalarme  

Die Klassifizierung der Fehlalarme (bei Auslösung einer Brandmeldeanlage) wird entsprechend der 

DIN VDE 0833-1 durchgeführt. Dazu zählen der Technische Alarm, der Böswillige Alarm (z. B. 
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Falschauslösung Druckknopfmelder) und der Täuschungsalarm. Die Alarmierung durch die Leit-

stelle wird entsprechend der Notrufabfrage durchgeführt.  

Hiermit sind die unterschiedlichen Fehlalarmhäufigkeiten in diesem Bereich zu erklären. Gemäß 

der Definition der DIN VDE 0833 -1 ist ein Falschalarm:  

Technischer Alarm: Falschauslösung aufgrund eines technischen Defekts einer Brandmeldeanlage.  

Böswilliger Alarm: Missbräuchliches Vortäuschen einer Gefahrenlage bzw. Auslösen einer Brand-

meldeanlage.  

Täuschungsalarm: Auslösen der Brandmeldeanlage durch Wasserdampf, Zigarettenrauch, Bauar-

beiten usw. Kein Vorliegen einer realen Gefahrenlage.  

Diese Einsätze sind in der Statistik als Fehl - bzw. Falschalarme zu werten. Einsätze, bei denen eine 

reale, jedoch vor Eintreffen der Feuerwehr beseitigte Gefahrenlage vorlag (bspw. bereits gelösch-

tes Feuer, ɊEssen auf HerdɈ), sind nicht als Fehlalarm zu bewerten.  

 

 Insgesamt kann festgestellt werden, dass statistisch gesehen durchschnittlich täglich ein Ein-

satz im Stadtgebiet stattfinde t , der  durch die Feuerwehr abgearbeitet werden muss.  

 Im Vergleich zum Bedarfsplan von 2018 ist ein e Steigerung d er Einsatzstruktur/ Einsatzbelas-

tung festzustellen.  

 Dieser Sachstand ist u.  a. auf die positive Entwicklungsstruktur (Einwohner, Gewerbe) der Stadt 

zurückzuführen.  

 Es ist den nächsten Jahren unter der zukünftigen Betrachtung der Entwicklungsstruktur der 

Stadt davon auszugehen, dass es zu einer weiteren Einsatzsteigerung für die Feuerwehr kom-

men wird.  

 Der o.  g. Sachstand muss kontinuierlich (jährlich) betrachtet werden, um eine Überlastung bzw. 

dauerhafte Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte zu vermeiden, und eine weitere Sicherstellung 

des Grundschutzes zu gewährleisten zu können. Hier sind ggf. perso nelle Anpassungen in der 

Zukunft nötig.  

 

 



 

ENTWURFSFASSUNG 1.0  61 

4.4 Löschwasserversorgung  

Das zur Brandbekämpfung erforderliche Löschwasser wird im gesamten Stadtgebiet durch die 

Sammelwasserversorgung sichergestellt. Das heißt, die Entnahme größerer Löschwassermengen 

erfolgt über die Hydranten der Wasserleitungen des Trinkwasserversorgungsnetz es. 

In erster Linie gehören hierzu:  

 Öffentliches Wassernetz (Hydranten).  

Weitere Löschwasserentnahmestellen sind:  

 Zisternen (objektgebunden),  

 Fluss (Rhein), 

 Bäche (jahreszeitabhängig/ Winter/ Sommer),  

 Löschteich e (objektgebunden) . 

Bei einer erhöhten Brandlast oder Brandgefährdung sind Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nut-

zungsberechtigte verpflichtet, auf eigene Kosten für eine besondere Löschwasserversorgung 

selbst Sorge zu tragen (DVGW 405 Objekt - und Grundschutz).  

Im Stadtgebiet ist die flächendeckende Löschwasserversorgung mit einem öffentlichen Leitungs-

netz nicht vollständig  sichergestellt. Defizite in der Löschwasserversorgung bestehen i.  d. R. in den 

Randgebieten (Ortschaften) des Stadtgebietes sowie in landwirtschaftlichen Betrieben (Aussiedler-

höfe).  

 Seitens der Stadt und des Wasserversorgers, wurden in der Laufzeit des Brandschutzbe-

darfsplanes, entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Löschwasserversorgung 

vorgenommen. Die erfassten Defizite im Bereich der Löschwasserversorgung, wurde in 

den Randb ereichen verbessert. Die maximale Löschwassermenge von 48m³/h steht für 

den Brandschutz, entsprechend dem DVGW-Regelwerk, jetzt zur Verfügung.  

Die in der Fläche verfügbare Löschwassermengen sind in einem Löschwassermengenplan erfasst.  

 Das vorgenannte Arbeitsblatt beschränkt sich auf die Darstellung der technischen Möglich-

keiten und begründet keine Rechtspflichten.  

 Eine flächendeckende Versorgung durch ein öffentliches Leitungsnetz ist wegen entspre-

chend notwendiger großer Leitungsquerschnitte  nicht überall möglich. Durch zu große Lei-

tungsquerschnitte, mit entsprechend geringer Abnahme des Trinkwassers (z.  B. kleine 

Bauernhöfe oder Wohnsiedlungen etc.), kann es zu einer Verunreinigung des Trinkwassers 
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kommen. Es müssen die hygienischen Vorgaben der Trinkwasserverordnung berücksich-

tigt werden.  

Die regelmäßige Hydrantenkontrolle erfolgt durch die Stadtbetriebe der Stadt Bornheim. Repara-

tur - und Wartungsarbeiten werden von den Stadtbetrieben vorgenommen. Die Kommunikation 

zwischen Feuerwehr und Stadtbetrieben  ist gut. Der Bereitschaftsdienst der Stadtbetriebe verfügt 

über einen 24 -Stunden Notdienst und ist über die Leitstelle Siegburg oder ein Bereitschaftshandy 

erreichbar. Defizite werden seitens der Feuerwehr im Einsatz - und Übungsdienst gemeldet.  

Der Feuerwehr der Stadt Bornheim  stehen digitale und analoge Hydranten - und Leitungsnetzpläne 

sowie  Abwasserpläne  zur Verfügung. Es sind der Feuerwehr alle Löschwasserentnahmestellen und 

Löschwasserzisternen im Stadtgebiet bekannt.  

In den unzureichend mit Löschwasser versorgten Stadtbereichen muss, bis zum Aufbau einer ge-

eigneten Löschwasserversorgung, der Erstangriff bei Brandeinsätzen durch wasserführende 

Löschfahrzeuge  sowie ausreichendes Schlauchmaterial sichergestellt werden.  

 Bezüglich der Löschwasserbevorratung kann auf den Einsatzfahrzeugen insgesamt auf 

19.750 Liter im Einsatzfall zurückgegriffen werden.  

 Die Löschwasserbevorratung der einzelnen Standorte kann dem Kapitel 8.5.1 entnommen 

werden.  

 Aktuelle  Löschwassermengenpläne  werden  vorgehalten und über die SBB zur Verfügung 

gestellt . 

Somit kann in Bereichen mit Löschwasserdefiziten zusätzlich eine Überbrückung bis zum Aufbau 

einer externen Löschwasserversorgung zeitlich kompensiert werden.  
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4.4.1 SOLL Löschwasserversorgung  

In den Bereichen mit erkannten Versorgungsdefiziten bzw. mit unbekannter Versorgungsqualität 

sind ggf. weitere Einrichtungen zur Löschwasserbevorratung (z.  B. Zisternen, Löschteiche, o.  Ä.) 

einzurichten. Zudem muss die Feuerwehr über eine ausreichende Lösc hwasserbevorratung auf 

den Einsatzfahrzeugen verfügen.  

 Grundsätzlich muss die Löschwasserversorgung den einschlägigen Vorschriften der 

DVGWɀArbeitsblätter entsprechen. Zudem sind Neubaugebiete (inkl. Industriegebiete) ent-

sprechend de m DVGW Merkblatt zu ertüchtigen.  

 Weiterhin ist das DVGW -Arbeitsblatt W 405 -B1 ɊBereitstellung von Löschwasser durch die 

öffentliche Trinkwasserversorgung; Beiblatt 1: Vermeidung von Beeinträchtigungen des 

Trinkwassers und des Rohrnetzes bei LöschwasserentnahmenɈ zu beachten: ϥnfolge von 

Rückfließen können Verunreinigungen in das Rohrnetz gelangen (Störung der Trinkwasser-

qualität) und durch dynamische Druckänderungen (Druckstöße) kann eine Veränderung 

der Fließverhältnisse im Rohrnetz (Rohrbrüche) ausgelöst werden.  

 Es soll seitens der Verwaltung weiterhin auf eine gute Kommunikation zwischen Wasser-

versorger und der Feuerwehr geachtet werden.  

 Der Feuerwehr müssen weiterhin aktuelle Informationen (digital oder analog) bezüglich 

des Zustands des Versorgungsnetzes vorliegen (Leitungsnetz -, Hydranten - und Abwasser-

pläne).  

Gegenseitige Informationen hinsichtlich des Zustands der Wasserversorgung sind für beide Seiten 

von Bedeutung und können die qualitative und quantitative Wasserversorgung optimieren.  

 

Die nachfolgenden Aufgabenbereiche/Maßnahmen müssen zukünftig beachtet werden:  

 Die Feuerwehr und Verwaltung der Stadt müssen das bestehende Löschwasserkonzept konti-

nuierlich fortschreiben und entsprechend den festgestellten Defiziten erweitern und anpas-

sen. 

 Es muss ein entsprechender Maßnahmenkatalog zur Beseitigung der Defizite erarbeitet wer-

den. Der Maßnahmenkatalog ist den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen.  

 In Randbereichen oder Bereichen des Stadtgebietes mit möglichen Löschwasserdefiziten muss 

bis zum Aufbau einer geeigneten Löschwasserversorgung der Erstangriff bei Brandeinsätzen 

weiterhin durch wasserführende Löschfahrzeuge sichergestellt werden.  
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 Die SOLL Löschwasserbevorratung soll nicht unterschritten werden, es kann in Bereichen mit 

Löschwasserdefiziten zusätzlich eine Überbrückung zum Aufbau einer externen Löschwasser-

versorgung zeitlich kompensiert werden.  

 Zum Aufbau einer externen Löschwasserversorgung  ist der GW-L 2 mit min. 2000 m Schlauch-

material auf Rollcontainern zzgl. Pumpen (TS) auszustatten.  

 Aktuell wird ein GW -L vorgehalten, im Rahmen der  SOLL-Bedarfsplanung , soll zukünftig  ein 

GW-L 2 vorgehalten werden.  

Wichtiger Hinweis:  Löschwasserdefizite können nicht grundsätzlich durch die Beschaffung eines 

Löschfahrzeuges abgestellt werden.  
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4.5 Gefährdungsanalyse des Stadtgebiets  

In Ergänzung zu der allgemeinen Risikoanalyse, welche in  den Kapitel n 4.1 bis 4.4 durchgeführt 

wurde, muss betrachtet werden, auf welche besondere Gefährdungslage die Feuerwehr potenziell 

reagieren muss.  

Methodik  

Unter Risiko versteht man eine quantitative Größe, in der Regel das mathematische Produkt aus 

der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadensereignisses und einem Wert für das dabei mögliche 

Schadensausmaß. Allerdings ist der Begriff ɊRisikoanalyseɈ mit einigen Schwierigkeiten behaftet. 

Das Risiko müsste eigentlich anhand beider Parameter quantitativ erfasst werden. Insbesondere 

eine plausible und präzise quantitative Erfassung der Schadensschwere fällt enorm schwer, verur-

sacht sehr viel Aufwand und bringt i m Gesamtkontext der Bedarfsplanung nur einen nachrangigen 

Nutzen bzw. Erkenntnisgewinn.  

Entscheidend ist die detaillierte und kritische Auseinandersetzung mit dem Stadtgebiet und den 

daraus resultierenden Ausrückebereichen der Feuerwehr. Im Folgenden wird daher anstelle der 

Risikoanalyse eine Gefährdungsanalyse der Gemeindestruktur durchgeführt. Sie ist Grundlage für 

die Bemessung der Ausrückebereiche, der Feuerwehr, der en Ausstattung, Ausbildung und Einsatz-

planung. Hierzu bedarf es keiner aufwändigen Berechnung, sondern nur einer Betrachtung vor-

handener Gefährdungen.  

Gefährdungsanalyse  

Zur systematischen Gefährdungsanalyse wurde das im Kommunalgebiet der Stadt Bornheim  an-

zutreffende Gefährdungspoten zial in einem kleinräumigen 1 -Kilometer -Quadrate -Kataster des 

Stadtbereiches erfasst und die darin befindlichen Objekte und Gefahren dargestellt. Die Gefähr-

dungsanalyse für das Gebiet der Stadt Bornheim  umfasst 94 solcher 1 -Kilometer -Quadrate.  

Die Gefährdungsanalyse für das Kommunalgebiet der Stadt Bornheim  wurde mittels einer geo -

referenzierten Arbeitshilfe erstellt, die die Bezirksregierung Köln zur Verfügung gestellt hat.  

Bei der Durchführung der Gefährdungsanalyse wurden die folgenden Parameter berücksichtigt:  

 Beurteilungsklasse der Bebauung  

 Einwohnerdichte  

 Besonderheiten , z. B. Topografie  (Höhendifferenzen) Zugänglichkeiten, Wald  

 Flächennutzung  

 Sonderobjekte für die Kategorien ɊBrand, ɊTechnische HilfeleistungɈ und ɊCBRNɈ 
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 Gefahrenklasse  

 Gefahrenschwerpunkte  

 Besondere Anforderungen für die Feuerwehr  

 Bedeutsame Verkehrsinfrastruktur (z.  B. Bundesautobahnen, Bundesstraßen, weitere klas-

sifizierte Straßen, Eisenbahnlinien, Wasserstraßen, Flugplätze)  

 Sonderzuweisungen der Bezirksregierung  

 Leitungsnetz / Einrichtungen der Infrastruktur , z. B. Hochspannungsleitungen, Ferngaslei-

tungen  

 Einwohnerdichte  

 Abwassersystem  

 Wasserschutzgebiete  

 Löschwasserversorgung (in m3/h über 2h nach DVGW W -405) 

Die Gefährdungsanalyse wird dem Brandschutzbedarfsplan als Anlage beigefügt.  

Feuerwehreinsatzpläne  

Für Sonderobjekte, die in dem 1 -Kilometer -Quadrate -Kataster der Gefährdungsanalyse in den Ka-

tegorien ɊBrand, ɊTechnische HilfeleistungɈ und ɊCBRNɈ gelistet sind und deren Gefährdungspo-

tenzial höher eingeschätzt wird als die Gefährdungsklasse des umliegenden 1 -Kilometer -Quad-

rate -Gebietes ist ein gesonderter Feuerwehreinsatzplan aufzustellen und fortzuschreiben.  

Feuerwehreinsatzpläne sollen eine schnelle Orientierung der Feuerwehr am Einsatzobjekt ermög-

lichen, Erkundungsabläufe verkürzen und zu einer schnelleren Wirksamkeit feuerwehrtechnischer 

Maßnahmen führen. Feuerwehreinsatzpläne sind laufend zu überprüfen und  den Einsatzeinheiten 

in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen.  
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Brand  

 

Tabelle 4.5 Klassifizierungsmerkmale Gefährdungskategorie Brand - VdF 

Technische Hilfe  

 

Tabelle 4.6 Klassifizierungsmerkmale Gefährdungskategorie Technische Hilfe - VdF 

  

Brand 4

(Sonderobjekte)

überwiegend Gebäude geringer Höhe (bis 7m 

Fußbodenhöhe), überwiegend offene Bebauung

Größere Anzahl Gebäude mit mehr als 7m und maximal 13m 

Fußbodenhöhe (Gebäudeklasse 4)

Größere Anzahl Gebäude mit mehr als 13m und maximal 

22m Fußbodenhöhe

Gebäude oberhalb 22m Fußbodenhöhe, Sonderbauten, 

sonstige besondere Objekte

Gefährdungsklasse Kennzeichnende Merkmale

Brand 1

(bis 7m)

Brand 2

(7 bis 13m)

Brand 3

(13 bis 22m)

TH-IV

Menschenrettung wahrscheinlich/häufiger; 

Maßnahmen mittleren Umfangs

Menschenrettung wahrscheinlich/häufiger; 

Maßnahmen größeren Umfangs

Besondere Einsatzlagen

Person eingeklemmt nach 

Verkehrsunfall oder 

vergleichbarer Betriebsunfall

Person eingeklemmt nach 

Verkehrsunfall oder 

vergleichbarer Betriebsunfall

z.B. Zugunfall

Gefährdungsklasse Kennzeichnende Merkmale Szenario

TH-I

Menschenrettung unwahrscheinlich/selten; Aber 

wahrscheinlich: kleine Technische Hilfeleistungen 

mit einfachen Maßnahmen

Baum auf Straße, auslaufende 

Betriebsstoffe nach 

Verkehrsunfall, Wasserschaden

TH-II

TH-III
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Radiologische, biologische und chemische Gefahren  

 

Tabelle 4.7 Klassifizierungsmerkmale Gefährdungskategorie ABC -Gefahren - VdF 

Nachfolgende Abbildung zeigt die Gesamtgefährdung für alle Rasterelemente anhand der höchs-

ten Einstufung der Gefahrenarten.  

  

ABC 3

ABC 4

Bereiche mit radioaktiven Stoffen der Gefahrengruppe IIA nach der FwDV500

Bereiche mit biologischen Arbeitsstoffen der Gefahrengruppe IIB nach der FwDV500

Bereiche mit chemischen Gefahrstoffen mit Grundpflichten nach der 

Störfallverordnung sowie andere Bereiche, von denen im Falle eines 

Schadensereignisses vergleichbare Gefahren ausgehen können (wie Anlagen mit 

größeren Mengen Flüssiggas, Ammoniak)

mittleres Risiko für Transportunfälle auf Straße und/oder Schiene

Bereiche mit radioaktiven Stoffen der Gefahrengruppe IIIA nach der FwDV500

Bereiche mit biologischen Arbeitsstoffen der Gefahrengruppe IIIB nach der FwDV500

Bereiche mit chemischen Gefahrstoffen mit erweiterten Pflichten nach der 

Störfallverordnung sowie andere Bereiche, von denen im Falle eines 

Schadensereignisses vergleichbare Gefahren ausgehen können

hohes Risiko für Transportunfälle auf Straße und/oder Schiene

ABC 1

ABC 2

Kennzeichnende Merkmale

Keine Gefährdung durch Objekte und Anlagen mit radioaktiven (A), biologischen (B) 

sowie chemischen (C) Gefahrstoffen

sehr geringes Risiko für Gefahrguttransportunfälle auf Straße und/oder Schiene

Bereiche mit radioaktiven Stoffen der Gefahrengruppe IA nach der FwDV500

Bereiche mit biologischen Arbeitsstoffen der Gefahrengruppe IB nach der FwDV500

Bereiche mit chemischen Gefahrstoffen, sofern sie nicht der Störfallverordnung 

unterliegen und nicht unter der Risikoklasse ABC 3 genannt sind

geringes Risiko für Transportunfälle auf Straße und/oder Schiene

Gefährdungsklasse
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Wichtiger Hinweis:  

Seites der Feuerwehr wurde n zwischenzeitlich nach Festlegung der Gefährdungsklassen nach 

Ortsteilen, die Teilschutzziel e nach VdF in einem Excel Dokument festgelegt mit entsprechenden 

Parametern (Objekt, Löschbezirk. Kachel, Bebauung, Gebäudeklasse, Bemerkung etc.) s. Anhang  

 

 

Zur Kategorie Brand:  

In Abbildung 4.10 ist die Einstufung des Stadtgebiets in die Kategorie Brand zu sehen. Insgesamt 

ist die Brandgefährdung im Kommunalgebiet der Stadt Bornheim in dem in Abbildung 4.10 gezeig-

ten urbanen Stadtkern des Hauptortes Bornheim und Hersel, sowie im nördlichen Randbe reich 

am größten (Kategorie 4 von 4). Das Gewerbegebiet stellt mit seinen Betrieben ebenfalls ein signi-

fikantes Gefahrenpotential dar (Kategorie 4 von 4), wobei in diesem Bereich nicht mit einer Rettung 

von Personen aus Gebäuden mit Fußbodenhöhe über 7 m g erechnet werden muss. Im sonstigen 

Stadtgebiet herrscht deutlich überwiegend Wohnbebauung mit einer Fußbodenhöhe von bis zu 

7m Höhe vor. Der Großteil des Kommunalgebietes, in dem sich keine Sonderbauten befinden, 

weist die Gefährdungsklasse 2 auf. Dies tri fft vor allem auf die Randbereiche der Siedlungsschwer-

punkte zu und ist auf die dortige Bebauungsstruktur zurückzuführen. Es ist anzumerken, dass ein 

nicht unerheblicher Anteil des Stadtgebiets aus unbebauten Vegetations - oder Waldflächen be-

steht.  

Zur Kategorie Technische Hilfe:  

Wie in Abbildung 4.12 zu erkennen, ist die Gefährdung für Technische Hilfeleistung besonders 

durch den im Westen des Stadtgebiets verlaufende Autobahnabschnitt erhöht (Kategorie 4  von 4). 

Ebenso werden Rasterelement durch die die Bahnstrecke verläuft in die Kategorie 4 von 4 e inge-

stuft. Die Abschnitte der Landstraßen führen zu einer Einstufung in Kategorie 3  von 4, da auf die-

sen Strecken durchgehend eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Km/h besteht. Stark befah-

rene Landes - oder Kreisstraßen, welche als wichtige Verbindungen d er einzelnen Ortsteile im 

Stadtgebiet dienen, werden in die Kategorie 2 von 4 eingestuft. Das verbleibende Stadtgebiet ist 

lediglich durch eine untergeordnete Gefährdung durch Ortsverbindungsstraßen dominiert.  

Zur Kategorie CBRN:  

Die Gefahrstoffeinstufung (Chemisch, Biologisch, Radiologisch und Nuklear) weist, wie aufzeigt, 

punktuelle Risikoschwerpunkte auf. Entlang der Bahnstrecke (Kategorie 3 von 4) und im Bereich 

der Landstraßen wurde eine (Kategorie 2 von 4) ermittelt, es zu Tr ansportunfällen mit den o.g. 

genannten Gefahrstoffen kommen. In dem größten Teil des Kommunalgebietes, den jeweiligen 

Gewerbe - oder Industriegebieten sowie auf Land - oder Kreisstraßen sind die Gefährdungspoten-

tiale gering, sodass eine Einstufung in Kategor ie 1 von 4 stattfindet.  
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Im Stadtgebiet befinden sich landwirtschaftliche Betriebe, die chemische Gefahrstoffe vorhalten 

könnten (z.  B. Düngemittel).  

Sonderobjekte der Kategorie CBRN sind in dem 1 -Kilometer -Quadrate -Kataster des Stadtbereiches 

erfasst. Für diese Objekte sind gesonderte Feuerwehreinsatzpläne zu erstellen und fortzuschrei-

ben.  
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Abbildung 4.10 Darstellung der Gefahrenklasse Brand  
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Abbildung 4.11 Darstellung der Gefahrenklasse Brand Beurteilungsklasse 3 (urbaner Kernbereich Born-

heim -Ort) 
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Abbildung 4.12 Darstellung der Gefahrenklasse Technische Hilfeleistung  
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Abbildung 4.13 Darstellung der Gefahrenklasse CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch und Nuklear)  
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4.6 Brandschutzbereich der Stadt Bornheim  

 

Abbildung 4.14 4-Minuten -Fahrzeit -Isochrone bei Anfahrt mit Signal aus den Feuerwehrhäusern  
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Abbildung 4.15 Fahrzeit -Isochrone unter Berücksichtigung der realen Ausrückzeiten bei Anfahrt  mit Signal 

aus den Feuerwehrhäusern  
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Die in den Abbildungen dargestellten Isochronen beziehen sich auf einsatzmäßig besetzte Feuer-

wehrfahrzeuge und eine entsprechend der Hilfsfristvorgaben für zeitkritische Einsätze anzuset-

zende Fahrzeit von 4 Minuten, weiterhin wird die Erreichbarkeit des Ko mmunalen Stadtgebietes 

mit den realen Ausrückzeiten  dargestellt, um die Abweichung zur planerischen Abdeckung  darzu-

stellen.  

 Insgesamt können laut Simulation rund 97,3 % des öffentlichen Straßennetzes planerisch  

erreicht werden.  

 Die Erreichbarkeit des öffentlichen Straßennetzes unter der Betrachtung der realen Aus-

rückzeiten  liegt bei 77,1 %. 

 Durch eine Verkürzung der Ausrückzeiten kann eine Verbesserung der räumlichen Abde-

ckung erfolgen.  

 

Tabelle 4.8 Erreichbarkeit des Kommunalgebietes ( planerisch)  

 

Tabelle 4.9 Erreichbarkeit des Kommunalgebietes ( realen Ausrückzeiten)  

Die räumliche Abdeckung der einzelnen Standorte ist im Anhang B  dargestellt.  

Kategorie Gesamt Versorgt % Unversorgt %

Straßen innerorts 222,32 km 216,21 km 97,3% 6,11 km 2,7%

Straßen außerorts 266,43 km 147,24 km 55,3% 119,19 km 44,7%

öffentl. Straßennetz 488,75 km 363,45 km 74,4% 125,30 km 25,6%

Räumliche Abdeckung planerisch Ausrückzeiten

Kategorie Gesamt Versorgt % Unversorgt %

Straßen innerorts 222,32 km 171,44 km 77,1% 50,88 km 22,9%

Straßen außerorts 266,43 km 84,62 km 31,8% 181,81 km 68,2%

öffentl. Straßennetz 488,75 km 256,06 km 52,4% 232,69 km 47,6%

Räumliche Abdeckung reale Ausrückzeiten
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Abbildung 4.16 Zeitliche Erreichbarkeit der kommunalen Fläche (Intervall 2 Minuten)  
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Simulationsmodell nach FORPLAN  

Das verwendete Geo -Informationssystem (GIS) ermöglicht es, Fahrzeitsimulationen für ein Stadt-

gebiet durchzuführen. Sie stellen eine hervorragende Ergänzung der tatsächlich erreichten Ein-

treffzeiten (Auswertung der Einsätze) dar.  

Darüber hinaus lassen sich auf diese Weise die Auswirkungen auf Eintreffzeiten bei der Planung 

neuer Standorte oder bei Standortverlegungen sehr präzise visualisieren.  

Es lassen sich somit für jeden Standort und für jeden vorgegebenen Fahrzeugtyp hausnummern-

genau im Siedlungsraum die Gebiete darstellen, die innerhalb einer definierten Fahrzeit erreichbar 

sind. 

Die Isochronen ergeben sich durch ein Simulationsprogramm auf Basis von verorteten Geobasis-

daten (Geo -Informationssystem). In diesem System kann durch die Eingabe eines beliebigen Stan-

dortes  (Feuerwehrhaus), einer bestimmten Fahrzeit  (z. B. vier Minuten) und der entsprechenden 

Fahrzeugkategorie  (hier: Löschzug ɀ einsatzmäßig besetzt) auf der Grundlage des Straßennetzes 

die durchschnittlich erreichbare räumliche Abdeckung ermittelt werden. Dabei berücksichtigt das 

System unterschiedliche Straßenklassen ebens o wie unterschiedliche topografische Verhältnisse. 

D. h., dass die zurückzulegende Strecke in viele Klassen mit unterschiedlichen Straßen und Stei-

gungen bzw. Gefällstrecken unterteilt wird (sog. Segmentierung ). Für unterschiedliche Fahrzeug-

klassen wurden in empirischen Versuchen und durch Auswertungen zahlreicher Datensätze, die in 

den einzelnen Segmenten durchschnittlich  erzielten Fahrgeschwindigkeiten ermittelt. Dabei ist 

es nicht auszuschließen, dass tatsächliche Fahrten zu abweichenden Ergebnissen führe n können. 

Hier spielen im Einzelfall Bedingungen wie Straßen - und Witterungsumstände, Verkehrsaufkom-

men, Fahrzeug, Beladungszustand usw. eine wesentliche Rolle. Die Darstellung der Isochronen 

entsteht durch Verbindung der erreichten Punkte auf den vorhande nen Verkehrswegen. Dabei 

werden auch Gebiete ohne Verkehrswege (z.  B. Wiesen, Wälder, Siedlungsflächen) überzeichnet.  

Die Zeitangabe von vier Minuten beruht auf der insgesamt einzuhaltenden Hilfsfrist von acht Mi-

nuten (ab Alarmierung der Einsatzkräfte). Bei freiwilligen Aktiven, die zunächst von ihrem individu-

ellen Aufenthaltsort zum Feuerwehrhaus gelangen müssen, wird hi er ein noch verbleibender Rest-

wert von vier Minuten angenommen, d.  h., diese Einsatzkräfte benötigen im Durchschnitt  vier 

Minuten zur Erreichung des Gerätehauses nach Alarmierung. Wird dieser Wert größer, verringert 

sich selbstverständlich entsprechend die  Isochrone der innerhalb der Hilfsfrist erreichbaren Stadt-

bereiche. Somit wird deutlich, dass die in der Abbildung  dargestellten Isochronen nur Aussagen 

für zwei Sonderfälle treffen ( genau vier Minuten Fahrzeit mit durchschnittlichen  Geschwindigkei-

ten von Löschgruppen). In der Realität kann es also unter bestimmten Bedingungen zu größeren 
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räumlichen Abdeckungen (Überwiegen von positiven Faktoren), bzw. zu deutlich geringeren räum-

lichen Abdeckungen (Überwiegen von negativen Faktoren) kommen. Als planungsrelevant können 

in diesem Zusammenhang jedoch ausschließlich die Durchschnittswerte heran gezogen werden, 

da nur durch diese ein im Mittel sicher erreichbarer Wert repräsentiert wird.  

 

Wichtiger Hinweis:   

Zusätzlich wurden die Segmentgeschwindigkeiten anhand hunderttausender realer Einsätze aus 

unserem Datenbestand verifiziert. Hier wurden nur minimale Abweichungen festgestellt. Darüber 

hinaus erfolgen regelmäßige Überprüfungen der Geschwindigkeiten mittels  GPS-Trackern, welche 

in den Einsatzfahrzeugen verbaut werden und die Bewegungen des Fahr -zeuges aufzeichnen. So-

mit ist eine hohe Genauigkeit der Fahrzeitsimulation sichergestellt.  

 Realbefahrungen sind aus diesem Grund nicht notwendig. Außerdem kann bei Testfahrten un-

ter Sondersignal eine Gefährdung (Unfallauslösung) anderer Verkehrsteilnehmer erfolgen.  

 Realfahrten zeigen diesbezüglich nur den Moment der Befahrung des vorhandenen Verkehrs-

geschehens auf und treffen dementsprechend keine allgemein gültigen Aussagen über die zu 

erwartenden Durchschnittsgeschwindigkeiten mit Einsatzfahrzeugen.  

 Eine Komplettbefahrung des örtlichen Straßennetzes ist aus Zeitgründen in der Regel ebenfalls 

nicht möglich, sodass die Fahrzeitsimulation mittels GIS zusätzlich den Vorteil bietet, dass das 

vollständige Straßennetz mit belastbaren Geschwindigkeiten vorhan den ist.  
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5 Selbsthilfefähigkeit und Maßnahmen zur 

Verbesserung der Sicherheit der Bevölke-

rung  
Um die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung auch zukünftig weiter zu stärken bzw. zu verbessern, 

können nachfolgende Maßnahmen unterstützend zum bestehenden Brandschutzwesen forciert 

werden.  

Anzumerken ist, dass die Vorhaltung von Rauchmeldern zwar gesetzlich vorgeschrieben ist, inwie-

weit eine Kontrolle der Umsetzung erfolgt, ist aber unbekannt.  

Es sollten jedoch grundsätzlich Objekte , die nicht innerhalb der Hilfsfrist erreicht werden  können, 

beratend durch die Feuerwehr und Verwaltung zum Thema Selbstschutz unterstützt werden.  

 Ein möglicher Informationsweg  / Vorsorge könnte z.  B. durch die Verwaltung  / Feuerwehr 

durch eine direkte Ansprache und Information (Umsetzungsmöglichkeiten) der betroffe-

nen Objekteigentümer erfolgen.  

 Weiterhin sollte der z.  T. praktizierte Informationsweg bei Feuerwehrfesten (Vorführung 

von Feuerlöschern und weiteren Selbstschutzmaßnahmen etc.) intensiviert und fortge-

führt werden.  

 Allgemein können Flyer und die Nutzung neuer Medien (Internet, Facebook usw.) hinzuge-

zogen werden.  

 Regelmäßige Information in Printmedien, oder bei Zustellung von Behördenpost durch Bei-

lage von Flyern mit Information zu Selbsthilfefähigkeit, Rauchmeldern etc.  

5.1 Mögliche Steigerung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung  

Die nachfolgenden empfohlenen Maßnahmen stellen Möglichkeiten zur Steigerung der Selbsthil-

fefähigkeit der Bevölkerung dar. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um Maßnahmen, die der 

Bevölkerung empfohlen werden sollen:  

 Notruf Feuerwehr 112 populär machen,  

 brennbares Material nicht unangemessen auf Dachböden, in Kellerräumen, Fluren ansam-

meln, Entrümpelungsmaßnahmen durchführen,  

 Schäden an Elektroanlagen sofort fachgerecht beseitigen oder beseitigen lassen,  

 Kinder über den sachgerechten Umgang mit Zündquellen und offenem Feuer aufklären,  
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 Installation von Rauchmeldern empfehlen, preisgünstige Beschaffungsquellen empfehlen, 

Wirkungsweise schildern, Anbringungsorte bzw. ɀstellen empfehlen,  

 Wasservorräte anlegen. Der allgemeine Trend zur Regenwasserspeicherung soll gleichzei-

tig als Löschwasservorratshaltung unterstützt werden. Auch kleine Wassermengen können 

im Rahmen des Selbstschutzes bedeutend sein,  

 Wasserzapfstellen an der Hauswasserversorgung einrichten. Ein gewöhnlicher, handelsüb-

licher Gartenschlauch mit Spritzdüse stellt gleichzeitig ein Löschgerät dar, welches von je-

dem Laien sehr wirkungsvoll eingesetzt werden kann,  

 Kübelspritze DIN 14405 Form B empfehlen,  

 Einstellspritze DIN 14407 empfehlen,  

 Feuerlöscher sind zum Teil durch bauaufsichtliche Regelungen vorgeschrieben, sie werden 

aber auch aufgrund eigener Vorsorge oder auf Empfehlungen hin vorgehalten. Der takti-

sche Wert eines Feuerlöschers hängt aber sehr davon ab, dass er im Bedarfsfall auch richtig 

funktioniert und vor allem, dass er das richtige Löschmittel enthält. Feuerlöscher mit dem 

Löschmittel Pulver sollten für den Einsatz durch Nichtfachleute nur dort vorgehalten wer-

den, wo es sich um eine Brandgefahr durch brennbare Flüssigkeiten ode r Gase handelt. In 

allen anderen Fällen sind Löscher mit dem Löschmittel Wasser oder Schaum die bessere 

Wahl. 

Entsprechende Maßnahmen sind insbesondere in den Bereichen des Stadtgebietes durchzufüh-

ren, in denen ein zeitnahes Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund langer Anfahrtszeiten 

ggf. nicht zwangsläufig gegeben ist.  

5.2 Kompensation durch Verbesserung der Brandentdeckung  

Zur Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung sowie der gewerblichen Anlagen mit Leistun-

gen der Feuerwehr ist grundsätzlich auch eine Verbesserung der Brandentdeckung ein geeignetes 

Mittel. Die derzeit angesetzten Qualitätskriterien für die Bedarfsplanun g von Feuerwehren in Städ-

ten gehen bei kritischen Wohnungsbränden von einer Entdeckungs -, Melde- und Aufschaltzeit von 

ca. 3 Minuten aus.  

Dieser Wert bedeutet, dass nach 3 Minuten z.  B. die automatische Brandmeldeanlage den Alarm 

an die Leitstelle übermittelt haben muss. Dies ist unter optimalen Bedingungen und bei Vorhan-

densein einer Einrichtung zur Brandfrüherkennung durchaus möglich.  

Automatische Brandmeldeanlagen finden sich vorrangig in Sonderbauten und stellen eine auto-

matische Weiterleitung der Brandmeldung an die Feuerwehr sicher.  



 

ENTWURFSFASSUNG 1.0  83 

Im Bereich der Wohnbebauung ist das Vorhandensein von Rauchwarnmeldern derzeit in keiner 

Weise flächendeckend gesichert. Dazu galt im Land NRW eine Übergangsfrist bis 31.12.2016. Ge-

mäß Landesbauordnung (LbauONRW) sind dann alle Schlafräume und Kinderzimmer  sowie Flure, 

über die ein Fluchtweg aus Aufenthaltsräumen verläuft, mit Rauchwarnmeldern auszustatten. In-

wieweit die flächendeckende Umsetzung kontrolliert werden kann, ist derzeit nicht abschließend 

geklärt.  

Eine Entdeckungs-, Melde- und Aufschaltzeit von 3 Minuten ist derzeit in der Wohnbebauung nur 

unter optimalen Bedingungen (Rauchwarnmelder ist vorhanden oder wache Personen in unmit-

telbarer Anwesenheit, unmittelbarer Zugriff auf ein Telefon) einzuhalten. E rfahrungswerte zeigen, 

dass die Entdeckungs -, Melde- und Aufschaltzeit ohne Rauchwarnmelder im Mittel deutlich länger 

ausfällt. Dies hat die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF -Bund) bereits 

bei der Erstellung der Qualitätskriterien erkannt und bemängelt eine fehlende wissenschaftliche 

Untersuchung zur Entdeckungszeit.  

Bei der Anwendung von Rauchwarnmeldern ist grundsätzlich Nachfolgendes zu beachten:  

(1) Eine Pflicht zur Vernetzung von Rauchwarnmeldern existiert nicht. Eine Alarmierung an-

wesender Personen erfolgt somit zunächst nur im Brandraum. Anwesende Personen in 

angrenzenden Räumen können in Abhängigkeit von der Durchdringung des Signals eben-

falls gew arnt werden. Rauchwarnmelder in benachbarten Räumen werden allerdings nur 

durch eine Rauchausbreitung aktiviert.  

(2) Anwesende Personen in benachbarten Nutzungseinheiten (benachbarte oder darüberlie-

gende Wohnung) werden nicht automatisch gewarnt.  

(3) Eine automatische Weiterleitung des Alarms an die Feuerwehr erfolgt nicht. Anwesende 

Personen müssen den Brand weiterhin telefonisch an die Feuerwehr melden.  

Wir gehen insofern bei den für die Feuerwehr zugrundeliegenden Qualitätskriterien bereits von 

einem optimalen Zeitverlauf (Entdeckungs -, Melde- und Aufschaltzeit <  3 Minuten) aus, der auf Ba-

sis bestehender Erfahrungswerte bei Wohnungsbränden, wenn überhaup t, nur mit Rauchwarn-

meldern oder automatischen Brandmeldeanlagen erreicht werden kann. Die Kompensation von 

verlängerten Anfahrtszeiten der Feuerwehr durch diese Maßnahmen der Brandfrüherkennung ist 

demnach nicht zusätzlich noch möglich.  

Rauchwarnmelder sind dennoch für die Personenrettung aus der betroffenen Nutzungseinheit 

von großer Bedeutung. Die sonst oft nötige Menschenrettung aus dem Brandraum ist bei Vorhan-

densein von Rauchwarnmeldern meist nicht mehr nötig, da die anwesenden Perso nen rechtzeitig 

gewarnt wurden und die Wohnung verlassen konnten. Dies gilt aber nicht automatisch für benach-

barte Nutzungseinheiten, sodass hier weiterhin eine Menschenrettung durch die Feuerwehr über 
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tragbare Leitern oder durch verrauchte Treppenräume notwendig sein wird. Rauchmelder verhin-

dern schließlich nicht die Ausbreitung des Rauches, sodass Flucht - und Rettungswege auch zukünf-

tig unpassierbar sein können.  

5.3 Kompensation durch Kohlenmonoxid -Melder  

Kohlenmonoxid Melder bzw. CO-Melder dienen zur rechtzeitigen Warnung vor austretendem Kohlenmo-

noxid. Es soll vor der unsichtbaren Gefahr und den folgeschweren Konsequenzen einer Kohlenmonoxid 

Vergiftung gewarnt bzw. geschützt werden. 

Das Heimtückische an Kohlenmonoxid ist, dass es vom Menschen nicht wahrgenommen werden kann, 

denn es ist unsichtbar, geruchlos und geschmacklos. Aus diesem Grund wird das hochgiftige Gas auch 

oftmals als ɊLeiser KillerɈ bezeichnet. 

Rauchwarnmelder sind in Wohnungen weitverbreitet, bei Kohlenmonoxid -Meldern ist dies eher 

eine Ausnahme. Sinnvoll sind CO-Melder, wenn Feuerstätten in geschlossenen Räumen vorhanden 

sind (z. B. Heizungen mit Verbrennungssystemen wie Gasthermen und Kaminöfen).  

Wichtig ist die richtige Positionierung eines CO-Melders. Ein CO-Melder muss nicht zwingend vom 

Fachmann installiert werden. Sie müssen allerdings richtig platziert werden: zum Beispiel in unmit-

telbarer Nähe des Abzugsschachtes einer Gastherme oder in direkter Nähe einer offenen Feuer-

stätte. Im Zweifelsfall übernimmt der Schornsteinfeger die Montage.  

Die Geräte halten, je nach Modell, zwischen drei und zehn Jahre. Weil die Lebensdauer des Sensors 

beschränkt ist, muss das Gerät dann ausgetauscht werden. Fachleute raten zu Geräten mit fest 

verbautem Akku. Der Vorteil: Die Versuchung, die Batterien anderw eitig zu benutzen, entfällt. Da 

der Akku so lange hält wie das Gerät selbst, ist es immer betriebsbereit.  

 

Warngeräte ersetzen keine Wartung: Grundsätzlich ist jedoch anzumerken, dass Gasthermen 

oder Kaminanlagen regelmäßig gewartet werden müssen. Warngeräte können die gesetzlich vor-

geschriebene Wartung nicht ersetzen.  
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6 Einrichtungen und Maßnahmen des vor-

beugenden Brandschutzes  

6.1 Brandverhütungsschau  

Für den Bereich des vorbeugenden Brandschutzes ( Brandverhütungsschau)  ergibt sich folgen-

des Bild: 

Regelmäßige Begehungen von Sonderbauten durch die Feuerwehr sowie die Beteiligung der Feu-

erwehr im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren haben sicherlich dazu geführt, dass der vor-

beugende bauliche Brandschutz in Verbindung mit infrastrukturellen Maßnahm en (z. B. Einbau 

von Brandmeldeanlagen , Rauchmelder  usw.) in den vergangenen Jahren deutlich verbessert wer-

den konnte.  

Dennoch gibt es in der Bundesrepublik Deutschland pro Jahr etwa:  

 400 Brandtote,  

 4.000 Schwerverletzte beim Brand,  

 50.000 Leichtverletzte beim Brand,  

 5 Milliarden ɚ Brandschäden. 

So sind bei den Betrieben bzw. öffentlichen Einrichtungen immer wieder Defizite, insbesondere im 

Bereich des organisatorischen und betrieblichen Brandschutzes, festzustellen. Maßnahmen des 

organisatorischen Brandschutzes beinhalten in vielen Fällen die qua lifizierte Schulung und Moti-

vation von Brandschutzbeauftragten, Brandschutzhelfer *inne n, Führungskräften und Mitarbei-

ter *inne n hinsichtlich des richtigen Verhaltens im Brandfall. Aber auch das oft falsche Verhalten 

im Brandfall bei Wohnungsbränden führt zu  den hohen Personen - und Sachschäden. Die Feuer-

wehr hat hier bereits vor einigen Jahren die Korrelation zwischen vorbeugendem baulichem Brand-

schutz und organisatorischem Brandschutz hergestellt und den Bedürfnissen immer wieder ange-

passt. 

Der vorbeugende Brandschutz umfasst die  

 Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren,  

 Brandschau nach BHKG (Brandverhütungsschau),  

 Brandsicherheitswachen sowie  

 Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, Selbsthilfe.  
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Brandschutzerziehung  

Die Bevölkerung soll über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das 

Verhalten bei Bränden und über Möglichkeiten der Selbsthilfe aufgeklärt werden. Die Brandschutz -

erziehung erfolgt mit Unterstützung aktiver Einsatzkräfte in Schule n, Kitas und anderen gefährde-

ten Einrichtungen.  

Die Durchführung der Brandschutzerziehung erfolgt durch Freiwillige Kräfte in ihrer Freizeit (z.  B. 

Urlaub). Eine regelmäßige Brandschutzerziehung kann insofern kontinuierlich gewähreistet wer-

den.  

Auch bei besonderen Veranstaltungen, z.  B. beim ɊTag der offenen TürɈ wird die Bevölkerung in-

formiert und beraten.  

Brandsicherheitswachen  

In der Laufzeit des Feuerwehrbedarfsplans, wurden rd. 30 Brandsicherheitswachen  (ca. 6 pro Jahr) 

durchgeführt. Die Anzahl an durchgeführten Brandsicherheitswachen ist als moderat zu bezeich-

nen . 

Brandschauen  

Brandschauen im Stadtgebiet Bornheim  werden durch 2 Brandschutztechniker  der Stadt  durchge-

führt.  Brandschauen in  Großobjekte n werden aktuell  durch d ie Brandschutzingenieure des Kreises 

durchgeführt, langfristig soll diese Aufgabe durch die Stadt selbst durchgeführt werden.  

Im bauaufsichtlichen Verfahren wirkt die Brandschutzdienststelle des Kreises mit. Die Wehrfüh-

rung der Stadt wird im Bereich der Brandschauen informiert und an Begehungen beteiligt. Die 

Kreisverwaltung führt die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren  durch.  

In der Stadt unterliegen 246 Objekte der Brandverhütungsschau/Feuerbeschau, alle Objekte wer-

den im Anhang C  aufgeführt.  

In nachfolgender Tabelle und Abbildung sind die Betriebe und Einrichtungen, in denen regelmä-

ßige Brandverhütungsschauen durch die Brandschutztechniker und Brandschutzingenieure 

durchzuführen sind, nach Erreichbarkeit  gegliedert dargestellt.  

Es ist zu erkennen, dass 245 Objekte in einer Fahrzeit von 4 ɀ 5 Minuten erreicht werden, 1 Objekt 

wird  in 5 bis 6 Minuten erreicht.  
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Tabelle 6.1 Verteilung der brandverhütungsschaupflichtigen Objekte nach Erreichbarkeit  

Die Auflistung zeigt die nicht innerhalb von 4 Minuten -Fahrzeit durch die Feuerwehren erreichba-

ren Risikoobjekte.  

 

Fahrzeit in Minuten Anzahl der Objekte

0 - 1 38

1 - 2 76

2 - 3 51

3 - 4 58

4 - 5 22

5 - 6 1

6 - 7 0

ɰ 7 0

Zeitliche Erreichbarkeit der BVS-Risikoobjekte
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Abbildung 6.1 Räumliche Verteilung der brandverhütungsschaupflichtigen Objekte  

  


































































































































































































































































































































































